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Titelbild: Platz des Volksaufstandes von 1953

Im heutigen Detlev-Rohwedder-Haus, dem Haupt-Dienstsitz des BMF, wurde 1949 die DDR ausgerufen und es zog das 
„Haus der Ministerien“ ein, ein Zentrum der DDR-Regierung. Am 17. Juni 1953 – die junge DDR ist gerade mal etwas älter 
als dreieinhalb Jahre – erhob sich auf dem Platz vor dem Gebäude das Volk und forderte die Rücknahme der kurz zuvor be-
schlossenen Arbeitsnormerhöhung sowie die Absetzung der Regierung. Die Kunde vom Aufstand verbreitete sich schnell 
im ganzen Land. Daraufhin griff die sowjetische Besatzungsmacht mit äußerster Brutalität durch und schlug den Aufstand 
blutig nieder. Heute ist der „Platz des Volksaufstandes von 1953“ ein Erinnerungsraum. Das dortige Bodendenkmal von 
Wolfgang Rüppel gedenkt der Geschehnisse und der Opfer und konterkariert sowohl inhaltlich als auch formal den ideali-
sierenden Duktus des Kachelmosaiks „Aufbau der Republik“ von Max Lingner, das sich als Wandbild am Gebäude befindet.

Weitere Informationen zur Geschichte des Bundesministeriums der Finanzen und seines Dienstgebäudes finden Sie unter:   
www.bundesfinanzministerium.de/geschichte
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auf dem Weg zu einer globalen effektiven Min-
destbesteuerung haben wir einen weiteren Meilen-
stein erreicht: Beim Treffen der Finanzministerin-
nen und Finanzminister im japanischen Fukuoka 
am 8. und 9. Juni haben sich die G20-Staaten u. a. für 
den deutsch-französischen Vorschlag zur Mindest-
besteuerung ausgesprochen und dazu ein ehrgeizi-
ges Arbeitsprogramm beschlossen. Mit dem Kon-
zept soll eine langfristige Lösung erreicht werden, 
die in möglichst vielen Staaten weltweit umgesetzt 
wird. Es erfasst Unternehmen aller Branchen glei-
chermaßen  – auch die der digitalen Wirtschaft  – 
und stellt sicher, dass sie angemessen besteuert 
werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte 
die Initiative zur Mindestbesteuerung im vorigen 
Jahr gemeinsam mit seinem französischen Kolle-
gen Bruno Le Maire vorgestellt. Auf Grundlage die-
ses Vorschlags werden die Details derzeit auf Ebene 
der OECD beraten; 129 Staaten beteiligen sich daran. 
Im kommenden Jahr soll die konkrete Vereinbarung 
verabschiedet werden. Für diese klare Positionie-
rung hat Olaf Scholz bei dem G20-Treffen nochmals 
intensiv geworben. Mit der globalen Mindestbesteu-
erung reagiert die Staatengemeinschaft darauf, dass 
grenzüberschreitend tätige Konzerne gegenwärtig 
Steuerzahlungen im großen Stil umgehen können, 
indem sie mit internationalen Firmenkonstruktio-
nen Steuerschlupflöcher ausnutzen. Diesen Prakti-
ken wollen die G20-Staaten künftig zuvorkommen. 
Im Kampf um mehr Steuergerechtigkeit sind die Be-
schlüsse von Fukuoka ein wichtiger nächster Schritt. 

Auch auf europäischer Ebene hat es wichtige Fort-
schritte gegeben, insbesondere zur Weiterentwick-
lung der Wirtschafts- und Währungsunion. Bei 
den Sitzungen von Eurogruppe und ECOFIN-Rat 
am 13.  und 14.  Juni verständigten sich die Finanz-
ministerinnen und Finanzminister u. a. auf die Re-
form des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Er 
wird künftig die Funktion der gemeinsamen Letztsi-
cherung für den europäischen Bankenabwicklungs-
mechanismus übernehmen, eine stärkere Rolle bei 
der Krisenprävention spielen, stärker zur Schulden-
tragfähigkeit der Mitgliedstaaten beitragen und effi-
zienter vorsorgliche Hilfen an Mitgliedstaaten ver-
geben können. Zudem gab es eine Verständigung 
auf zentrale Kernpunkte des künftigen Eurozonen-
haushalts. Weitere Fragen – etwa zur Finanzierung 
des Instruments – werden nun im Rahmen der lau-
fenden Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanz-
rahmen der EU geklärt. Bei der Finanztransaktion-
steuer sollen nach Jahren des Stillstands noch in 
diesem Jahr die Grundlagen dafür gelegt werden, 
die Steuer 2021 erheben zu können. All diese Fort-
schritte spiegeln die Vereinbarungen Deutschlands 
und Frankreichs vom vergangenen Jahr wider, die 
die Entscheidungen auf europäischer Ebene mög-
lich machten.

Auch wenn in wenigen Tagen die parlamentarische 
Sommerpause beginnt: Das BMF wird in den Som-
merwochen intensiv an wichtigen Themen weiter-
arbeiten. So wird das Kabinett am 26. Juni den Haus-
haltsentwurf für 2020 beschließen. Außerdem wird 
nun endlich die Neuregelung zur Grundsteuer auf 
den Weg gebracht.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine 
schöne Sommerzeit.

 

Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Krypto-Token und die Distributed-Ledger-Tech-
nologie – ein finanzmarktbezogener Überblick

 ● Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist eine potenzielle neue Basistechnologie der Digitali-
sierung.

 ● Die Emission von Krypto-Token hat das Potenzial, sich zu einer neuen Finanzierungsform von 
Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen zu entwickeln.

 ● Das BMF arbeitet mit anderen Ministerien an der Schaffung eines nationalen Regulierungs-
rahmens für Krypto-Token, um die Potenziale von DLT und Krypto-Token zu erschließen und 
Missbrauch zu verhindern.

Einleitung

Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den digitalen Wandel von Wirtschaft, Arbeit 
und Gesellschaft so zu gestalten, dass alle davon 
profitieren. Dies umfasst auch die im Koalitionsver-
trag vom 12. März 2018 festgeschriebenen Ziele, das 
Potenzial der Blockchain-Technologie zu erschlie-
ßen, Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern und 
die Rolle der Bundesrepublik als einen der führen-
den Digitalisierungs- und FinTech-Standorte zu 
stärken.

Unter Federführung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) und des BMF er-
arbeitet die Bundesregierung derzeit eine umfas-
sende Blockchain-Strategie, die über die in die-
sem Artikel dargestellten finanzmarktbezogenen 
Aspekte weit hinausgeht. Dazu haben BMF und 
BMWi in einem ersten Schritt ein Online-Konsul-
tationsverfahren durchgeführt, das breite Reso-
nanz fand. Der Konsultationsprozess umfasste ein 
weites Spektrum möglicher Anwendungsfelder: 
Neben dem Finanzsektor waren dies u. a. die Ener-
giewirtschaft, das Gesundheitswesen, Transport- 
und Produktionsabläufe in komplexen Lieferket-
ten- und Wertschöpfungssystemen oder auch der 

Mobilitätssektor. Es gingen über 150 Stellungnah-
men von Verbänden, Unternehmen, Organisatio-
nen, Forschungseinrichtungen und aus der Zivil-
gesellschaft ein. Diese gilt es nun im Rahmen der 
bis zum Sommer  2019 erfolgenden Fertigstellung 
der Strategie zu berücksichtigen. Die Leistungsfä-
higkeit der Blockchain-Technologie wird hierbei – 
auch im Vergleich zu anderen Technologien der Di-
gitalisierung  – kritisch auf den Prüfstand gestellt. 
Gleichzeitig wird auch geprüft, ob und wie die 
Blockchain-Technologie mit anderen Politikzielen 
vereinbar ist, wie z. B. einem möglichst hohen Ni-
veau an Datenschutz für die Bürgerinnen und Bür-
ger oder einem nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen, beziehungsweise ob sie der Erreichung dieser 
Ziele dienlich sein kann.

Die DLT beziehungsweise Blockchain gilt als eine 
potenzielle neue Basistechnologie der Digitali-
sierung. Sie ermöglicht die technisch fälschungs-
sichere Speicherung und Verarbeitung von In-
formationen, Werten und Rechten sowie deren 
Übertragung. In Deutschland und insbesondere in 
Berlin hat sich ein weltweit anerkanntes Zentrum 
für diese Technologie mit hohem Kreativpotenzial 
gebildet.
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Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) 
ist eine Technologie zur Aufzeichnung von 
Informationen über eine auf mehrere Com-
putersysteme verteilte, d. h. dezentrale Da-
tenbank. Regelmäßig beruht DLT auf der 
Public-Key-Kryptografie, einem kryptogra-
fischen System, das Schlüsselpaare verwen-
det: zum einen öffentliche Schlüssel, die öf-
fentlich bekannt sind und der Identifizierung 
dienen und zum anderen private Schlüs-
sel, die geheim gehalten werden und zur Au-
thentifizierung und Verschlüsselung verwen-
det werden. 
 
Blockchain 
ist ein Unterfall der DLT, bei der mehre-
re Informationen zu einem Block zusam-
mengefasst und Blöcke in chronologischer 
Reihenfolge miteinander unter Einsatz kryp-
tografischer Verfahren verkettet in verteilten 
Datenbanken gespeichert werden.

Erster praktischer Anwendungsfall der Blockchain 
war 2009 der Bitcoin. Dieser war ursprünglich ent-
wickelt worden, um Online-Bezahlungen zu er-
leichtern, ohne dass ein Intermediär, also ein soge-
nannter vertrauenswürdiger Dritter – in der Regel 
ein Finanzdienstleister  – benötigt wird. Seit 2015 
entwickelt sich mit sogenannten Initial Coin Offe-
rings (ICOs) eine neue DLT-basierte Finanzierungs-
form. ICOs stellen einen Prozess dar, bei dem sich 
Projektträger oder in der Regel noch sehr junge Un-
ternehmen Kapital für ihre Projekte im Austausch 
für virtuelle Währungen oder andere Krypto-To-
ken beschaffen. Im Rahmen von ICOs wurde 2018 
weltweit ein niedriger zweistelliger Milliardenbe-
trag an Anlegergeldern eingesammelt. Gleichzeitig 
erreichte die Marktkapitalisierung von virtuellen 
Währungen und Krypto-Token Anfang  2018 rund 
700 Mrd. €. Im Laufe des Jahres 2018 kam es jedoch 
zu einem starken Marktrückgang und erheblichen 
Verlusten bei Anlegerinnen und Anlegern. Den-
noch hat die Emission von Krypto-Token das Po-
tenzial, sich zu einer neuen Finanzierungsform von 
insbesondere neuen beziehungsweise jungen sowie 
kleinen und mittleren Unternehmen (Start-ups, 

KMU) zu entwickeln, sofern ein ausreichender An-
legerschutz und Vertrauen in diese Art der Refinan-
zierung hergestellt werden können.

Krypto-Token  
oder Crypto-Assets sind die digitale, auf 
Kryptografie und der DLT beruhende Abbil-
dung eines intrinsischen oder wahrgenom-
menen Wertes. Der Wert kann dabei auf 
verschiedensten Funktionalitäten, Eigen-
schaften oder mit dem Token verbundenen 
Rechten beruhen. Davon abgeleitet lassen 
sich vereinfacht drei Kategorien von Kryp-
to-Token bilden – wobei viele Token Charak-
teristika mehrerer Kategorien aufweisen:
1. Zahlungstoken (virtuelle Währungen): 
Ihnen kommt meist (exklusiv oder u. a.) die 
Funktion eines privaten Zahlungsmittels zu 
und sie verfügen regelmäßig über keinen 
intrinsischen Wert und werden nicht von ei-
ner Zentralbank emittiert.
2. Wertpapier(-ähnliche) Token (Equity- 
und sonstige Investment-Token): Wer die-
se nutzt, hat mitgliedschaftliche Rechte oder 
schuldrechtliche Ansprüche vermögens-
werten Inhalts, ähnlich wie bei Aktien und 
Schuldtiteln.
3. Utility-Token (App-Token, Nutzungsto-
ken, Verbrauchstoken): Sie können nur im 
Netzwerk des Emissionsinstituts zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen ge-
nutzt werden. Bei Utility-Token finden 
sich regelmäßig sehr komplexe rechtliche 
Gestaltungen.

BaFin-Aufsicht bei Krypto-Token 
und DLT

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht (BaFin) hat bereits frühzeitig die Entwick-
lung der DLT und des Marktes für Krypto-Token 
begleitet. So hat die BaFin im Jahr  2011 Bitcoins 
und vergleichbare Token mit bestimmungsgemä-
ßer Funktion als privates Zahlungsmittel als Finan-
zinstrumente in Form von Rechnungseinheiten 
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gemäß §  1 Abs.  11 Satz  1 Nr.  7 Kreditwesengesetz 
(KWG) qualifiziert. Im Ergebnis können gewerbs-
mäßige oder in einem kaufmännischen Umfang 
betriebene Geschäfte mit Bezug zu Zahlungstoken 
als erlaubnispflichtige Bank- und Finanzdienstleis-
tung eingestuft werden. Die entsprechenden Insti-
tute sind aufgrund ihrer Institutseigenschaft geld-
wäscherechtlich Verpflichtete nach dem Gesetz zur 
Verhinderung der Geldwäsche (Geldwäschegesetz, 
GwG). Damit sind in Deutschland durch das GwG 
und KWG mit den Risiken aus den Bereichen Geld-
wäsche- und Terrorismusfinanzierung so wie dem 
Risiko für Anlegerinnen und Anleger be reits seit 
2011 wichtige Risiken von Krypto-Token grund-
sätzlich adressiert.

Die relative Anonymität von Zahlungstoken er-
möglicht potenziellen Missbrauch für krimi-
nelle und terroristische Zwecke. Mit der geldwä-
scherechtlichen Verpflichtung für den Bank- und 
Finanzdienstleistungsbereich mit Bezug zu 
Zahlungstoken wird diese relative Anonymität ein-
geschränkt: Denn die im Geltungsbereich des GwG 
tätigen Dienstleister sind verpflichtet, ihre Kund-
schaft und damit die Personen, die Zahlungstoken 
nutzen, zu identifizieren und verdächtige Transak-
tionen der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen zu melden.

Die Erlaubnispflicht bei Bankgeschäften und Fi-
nanzdienstleistungen in Bezug auf Zahlungstoken 
dient zudem dem Kunden- und Anlegerschutz, da 
die betreffenden Institute die für diese geltenden 
Regeln des Kreditwesengesetzes einzuhalten ha-
ben. Wie zahlreiche Anlegerskandale bei interna-
tionalen Krypto-Börsen (z. B. MtGox in Japan und 
Quadriga CX in Kanada) in den vergangenen Jahren 
zeigen, bestehen gerade bei Dienstleistungen für 
Krypto-Token erhebliche Risiken für Anlegerinnen 
und Anleger, denen mit Regeln für eine ordnungs-
gemäße Geschäftsorganisation begegnet werden 
könnte. Vor den Risiken von ICOs hat die BaFin be-
reits im November 2017 gewarnt.1 

1 Siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190611

Neben der Adressierung der mit ihnen verbunde-
nen Risiken benötigen neue Finanztechnologien 
zu ihrer Entfaltung vor allem Rechtssicherheit. Ne-
ben diversen früheren Veröffentlichungen hat die 
BaFin daher im Februar 2018 ein wertpapierrecht-
liches Hinweisschreiben zur Einordnung von ICOs 
zugrunde liegenden Krypto-Token veröffentlicht.2

Elektronische Wertpapiere 
und öffentliches Angebot von 
Krypto-Token

Als erste umzusetzende Maßnahme der Block-
chain-Strategie der Bundesregierung haben das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz und das BMF am 7.  März  2019 ge-
meinsame „Eckpunkte für die regulatorische Be-
handlung von elektronischen Wertpapieren und 
Krypto-Token  – Digitale Innovationen ermögli-
chen – Anlegerschutz gewährleisten“3 veröffent-
licht. Am 7.  Mai  2019 fand dazu eine Anhörung 
statt. Das Eckpunktepapier dient der Vorbereitung 
eines Gesetzentwurfs, mit dem insbesondere die 
elektronische Begebung von Schuldverschreibun-
gen über DLT-Systeme ermöglicht sowie das öf-
fentliche Angebot von bestimmten Krypto-Token 
reguliert werden soll.

Elektronische Wertpapiere

Nach derzeitiger Rechtslage bedürfen Wertpapiere 
in Deutschland zu ihrer Entstehung der (papierhaf-
ten) Verkörperung eines Rechts in einer Urkunde. 
Das obengenannte Eckpunktepapier sieht vor, das 
deutsche Recht generell für elektronische Wertpa-
piere zu öffnen. Neben dem bewährten System der 
Wertpapierurkunden soll optional eine elektroni-
sche Begebung von Wertpapieren technologieneu-
tral auch im Rahmen eines DLT-Systems ermög-
licht werden. Die Öffnung soll sich zunächst auf 

2 Siehe https://www.bafin.de/dok/10506450

3 Siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190613
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elek tronische Schuldverschreibungen beschrän-
ken; die Einführung von elektronischen Aktien soll 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Vorteile 
des Verzichts auf Wertpapierurkunden bei elektro-
nischen Wertpapieren liegen in der Verringerung 
des zeitlichen und finanziellen Aufwands für die 
Emissionshäuser von Wertpapieren; zudem wird 
im Hinblick darauf, dass andere EU-Mitgliedstaa-
ten sowie die Schweiz „papierlose“ Wertpapiere er-
möglichen, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-
platzes Deutschland gestärkt. Gleichzeitig ist der 
Verzicht auf Wertpapierurkunden notwendige 
Voraussetzung, um Wertpapiere im Rahmen von 
DLT-Systemen zu ermöglichen.

Elektronische Wertpapiere sollen nach dem Vor-
bild des Bundesschuldenwesengesetzes durch Ein-
tragung in ein Register entstehen; d. h. die Doku-
mentationsfunktion der Wertpapierurkunde soll 
bei elektronischen Wertpapieren durch Erfassung 
der Rechte in einem elektronischen Wertpapierre-
gister ersetzt werden. Die Kernelemente des Wert-
papiers, die Legitimationsfunktion (dies bedeutet: 
An die Innehabung des Papiers ist die Rechtsver-
mutung zugunsten des Gläubigers geknüpft), die 
Liberationswirkung (dies bedeutet: Durch die Leis-
tung an die Person, die das Papier besitzt, wer-
den der Schuldner oder die Schulderin von der 
Leistungspflicht befreit, es sei denn, eine posi-
tive Kenntnis von der Nichtberechtigung liegt vor) 
und die Übertragungsfunktion (dies bedeutet: Das 
Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier) 
sollen bei elektronischen Wertpapieren durch die 
Eintragung im Register gewährleistet sein. Daher 
müssen an die Verlässlichkeit der Registerführung 
und die Richtigkeit des Registerinhalts hohe An-
forderungen gestellt werden, um die Authentizität 
(d. h. Feststellung der Urheberschaft) und die Inte-
grität (d.  h. Unverfälschtheit seit der Herstellung) 
der Wertpapiere sicherzustellen.

Um Manipulationsmöglichkeiten zu vermeiden, 
soll grundsätzlich nicht das jeweilige Emissionsin-
stitut selbst das Wertpapierregister führen können, 
sondern die Registerführung soll durch eine zen-
trale staatliche oder eine unter staatlicher Aufsicht 
stehende Stelle erfolgen. Wenn bei Verwendung 

von DLT-Systemen ausgeschlossen ist, dass Eintra-
gungen im Wertpapierregister unbefugt verändert 
werden, d. h. Authentizität und Integrität der Wert-
papiere durch die Technik in gleicher Weise sicher-
gestellt ist wie durch bewährte Systeme und Verfah-
ren, wird in dem Eckpunktepapier zur Diskussion 
gestellt, dass auch das Emissionshaus selbst oder ein 
von ihm beauftragter Dritter das Register führt.

Öffentliches Angebot von Krypto-
Token

Im Rahmen von ICOs wurden in den vergangenen 
Jahren in erheblichen Umfang Krypto-Token an-
geboten, die, obwohl sie faktisch zu Anlage- bezie-
hungsweise Finanzierungszwecken dienen und an 
Handelsplätzen handelbar sind, oftmals aufsichts-
rechtlich nicht als Wertpapiere, Vermögensanlagen 
oder sonstige Finanzinstrumente eingeordnet wer-
den können. Damit fällt das öffentliche Angebot 
dieser Token – anders als die zukünftige Emission 
von elektronischen Schuldverschreibungen – nicht 
unter die bestehenden kapitalmarktrechtlichen 
Vorschriften. Es besteht derzeit in der Regel keine 
gesetzliche Verpflichtung zur Veröffentlichung ei-
nes Prospekts oder Informationsblatts vor dem 
öffentlichen Angebot dieser Krypto-Token. Die 
gleichwohl regelmäßig veröffentlichten sogenann-
ten Whitepaper stellen keine vergleichbaren Infor-
mations- und Haftungsdokumente dar. Sie enthal-
ten zumeist nur unzureichende Angaben u. a. zum 
Projekt, zu den Risiken, zu den mit den Token ver-
bunden Rechten und zu potenziellen Interessen-
konflikten. Sie ermöglichen regelmäßig keine in-
formierte Investitionsentscheidung. Gleichzeitig 
birgt die Anlage in Krypto-Token erhebliche Risi-
ken. Die Notwendigkeit, angemessene Risikoauf-
klärungspflichten zu schaffen, wird auch von der 
europäischen Finanzaufsichtsbehörde ESMA in 
ihrer Empfehlung an die europäischen Institutio-
nen zu ICOs und Crypto-Assets vom 9. Januar 2019 
betont.4

4 Siehe Advice to the European Union Institutions on initial coin 
offerings and crypto-assets, ESMA-157-1391 , http://www.
bundesfinanzministerium.de/mb/20190614
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Vor diesem Hintergrund wird im Eckpunktepapier 
die Regulierung des öffentlichen Angebots dieser 
Token zur Diskussion gestellt. So könnte gesetzlich 
bestimmt werden, dass ein öffentliches Angebot 
erst erfolgen darf, wenn die Anbieterfirma zuvor 
ein nach gesetzlichen Vorgaben erstelltes Informa-
tionsblatt veröffentlicht, dessen Veröffentlichtung 
die BaFin gestattet hat.

Umsetzung der Änderungs-
richtlinie zur Vierten EU-Geld-
wäscherichtlinie

Mit der stärkeren Verbreitung von virtuellen Wäh-
rungen und anderen Krypto-Token sind die da-
mit verbundenen Mißbrauchsrisiken gestiegen. Die 
G20-Staaten haben daher Anfang Dezember  2018 
vereinbart, Krypto-Token zum Zweck der Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
zu regulieren. Auch die Änderungsrichtlinie zur 
Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (EU)  2018/843 
trägt u.  a. dieser Zielstellung Rechnung. Zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung sollen bestimmte Dienstleistungsun-
ternehmen zur Einhaltung geldwäscherechtlicher 
Anforderungen verpflichtet und dabei von den zu-
ständigen Behörden überwacht werden.

Die Richtlinie sieht vor, dass Dienstleister, die vir-
tuelle Währungen in gesetzliche Währungen und 
umgekehrt tauschen, sowie Anbieter von elek-
tronischen Geldbörsen geldwäscherechtlich Ver-
pflichtete sein sollen. Das Angebot elektro nischer 
Geldbörsen umfasst Dienste zur Sicherung privater 
kryptografischer Schlüs sel im Namen ihrer Kund-
schaft, um virtuelle Währungen zu halten, zu spei-
chern und zu über tragen. Der Begriff der „virtuellen 
Währung“ wird dabei vom europäischen Gesetzge-
ber weit gefasst. Nach den Erwägungsgründen der 
Richlinie sollen alle potenziellen Anwendungsfälle 
von virtuellen Währungen abgedeckt werden. Als 
Beispiel wird auch die Verwendung als Investition 
aufgeführt.

In Deutschland sind Dienstleister, die den Um-
tausch von virtuellen Währungen in gesetzliche 
Währungen und umgekehrt, aber – über die Richt-
linie hinausgehend – auch in andere virtuelle Wäh-
rungen anbieten, bereits heute regelmäßig als Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen erfasst und 
damit auch Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG. 
Geldwäscherechtlich und aufsichtsrechtlich bisher 
nicht in Deutschland erfasst ist allerdings der ge-
werbliche Handel von Krypto-Token, die keine Ei-
genschaften von Zahlungstoken aufweisen und 
auch nicht unter die sonstigen Kategorien der Fi-
nanzinstrumente in §  1 Abs.  11 Satz  1 KWG fal-
len, sowie die Verwahrung von kryptografischen 
Schlüsseln und virtuellen Währungen.

Das BMF hat am 20. Mai 2019 die Verbändeanhö-
rung zum Gesetzentwurf zur Umsetzung der Ände-
rungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäschericht-
linie eingeleitet. In Umsetzung der Vorgaben der 
Richtlinie zu virtuellen Währungen sieht der Ge-
setzentwurf zur Erfassung aller Verwendungsfor-
men von virtuellen Währungen die Schaffung ei-
nes neuen Begriffs „Kryptowert“ vor. Kryptowerte 
sind demnach digitale Darstellungen eines Wer-
tes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen 
Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und 
nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder 
von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristi-
schen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder 
tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungs-
mittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient 
und der auf elektronischem Wege übertragen, ge-
speichert und gehandelt werden kann. Damit wer-
den nicht nur Zahlungstoken erfasst, sondern auch 
Krypto-Token, die Anlagezwecken dienen, unab-
hängig davon, ob diese auch z.  B. als Wertpapier 
oder Vermögensanlage zu qualifizieren sind. Wei-
terhin sieht der Gesetzentwurf das Kryptoverwahr-
geschäft als neue Finanzdienstleistung sowie den 
Kryptowert als neues Finanzinstrument vor. Dies 
führt zusammen mit den bestehenden Regelungen 
in § 1 Abs. 1a KWG und § 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG dazu, 
dass die jeweiligen Dienstleister nun konkret duch 
Anknüpfung an das Geschäft mit Kryptowerten als 
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungsinstitute 
geldwäscherechtlich Verpflichtete werden.
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Krypto-Token und die Distributed-Ledger-Technologie – ein finanzmarktbezogener Überblick

Steuerliche Behandlung von 
Krypto-Token

Neben der kapitalmarktrechtlichen Regulierung 
von Krypto-Token stellt sich das BMF auch den 
mit diesen verbundenen steuerrechtlichen Heraus-
forderungen. Zur umsatzsteuerlichen Behandlung 
von „virtuellen Währungen“ ist bereits am 27. Feb-
ruar  2018 ein BMF-Schreiben5 veröffentlicht wor-
den. Für die ertragsteuerliche Einordnung diver-
ser Sachverhalte im Zusammenhang mit virtuellen 
Währungen arbeitet das BMF derzeit an einer Ver-
waltungsanweisung, die allen Beteiligten Orientie-
rung für die Praxis geben soll. Vor der Veröffentli-
chung des BMF-Schreibens muss der Entwurf mit 
den obersten Finanzbehörden der Länder abge-
stimmt werden.

Fazit

Deutschland ist im Bereich DLT und Krypto-Token 
im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Ins-
besondere Berlin hat sich als weltweit anerkannter 

5 III C 3 – S 7160-b/13/ 10001 (2018/0018436),  
siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190615

Standort für die Weiterentwicklung dieser Tech-
nologie etabliert. Mit der bestehenden Erlaubnis-
pflicht für gewerbliche Finanzdienstleistungen mit 
Zahlungstoken sind in Deutschland, anders als in 
anderen Ländern, die Risiken im Bereich der Geld-
wäsche und des Schutzes der Anlegerinnen und 
Anleger bereits im erheblichen Umfang adressiert. 
Mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Ände-
rungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäschericht-
linie werden die Präventionssysteme gegen Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der 
Anleger- und Kundenschutz auch im Bereich Kryp-
to-Token weiter verbessert. Gleichzeitig schafft die 
vorgesehene Einführung von elektronischen Wert-
papieren den notwendigen Rechtsrahmen, um 
weitere DLT-Innovationen in Deutschland zu er-
möglichen. Mit der zur Diskussion gestellten Re-
gulierung des öffentlichen Angebots bestimmter 
Krypto-Token wird zudem eine weitere Erhöhung 
des Schutzniveaus angestrebt. Mit diesen ergriffe-
nen und noch geplanten Maßnahmen im Bereich 
Krypto-Token leistet das BMF einen wichtigen Bei-
trag, damit Deutschland auch weiterhin im Wettbe-
werb um DLT-basierte Innovationen eine führende 
Rolle einnehmen kann und gleichzeitig Verbrau-
cherinnen und Verbraucher geschützt werden.
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Verschuldung in Niedrigeinkommensländern

 ● Die öffentlichen Schulden in Niedrigeinkommensländern haben wieder zugenommen, wobei 
eine Änderung der Zusammensetzung dieser Schulden zu beobachten ist.

 ● Nach Auffassung des Internationalen Währungsfonds befindet sich knapp die Hälfte aller Nied-
rigeinkommensländer in einer Situation, die durch ein hohes Risiko der Überschuldung gekenn-
zeichnet ist, oder bereits in einer finanziellen Notlage.

 ● Die Bundesregierung setzt sich für Schuldentragfähigkeit, Schuldentransparenz, besseres Schul-
denmanagement und eine verstärkte Mobilisierung staatlicher Einnahmen in Niedrigeinkom-
mensländern ein.

Deutlicher Anstieg 
des Schuldenstands in 
Niedrigeinkommensländern

Seit der Finanzkrise  2008 ist eine grundsätzliche 
Zunahme der globalen Verschuldung zu beobach-
ten. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Industrie-, 
sondern auch Entwicklungs- und Schwellenlän-
der. Nach der Entschuldung von 36 hochverschul-
deten armen Ländern im Rahmen der Highly-In-
debted-Poor-Countries-Initiative, kurz HIPC, zu 
Beginn der 2000er Jahre hat die Verschuldung ins-
besondere auch von Niedrigeinkommensländern 
(Low-Income Developing Countries, LIDCs) in den 
vergangenen Jahren wieder stark zugenommen. In 
den Niedrigeinkommensländern lag der öffentli-
che Schuldenstand im Jahr 2010 noch bei 39 % und 
stieg bis 2017 auf 52 %.

Niedrigeinkommensländer (Low-Income 
Developing Countries, LIDCs) 
haben laut der Definition des IWF ein jährli-
ches Bruttonationaleinkommen von weniger 
als 2.500 $ pro Kopf. Unter diese Definition 
fallen 59 Länder (Stand 2017). 

Mehr als  80 % der Niedrigeinkommensländer ha-
ben eine Zunahme der Verschuldung seit  2012 
verzeichnet. Insgesamt lag der öffentliche Schul-
denstand 2017 im Durchschnitt zwar immer noch 
weit unterhalb des Stands von  2000 (siehe Abbil-
dung 1). Jedoch ist die Schuldenvulnerabilität vieler 
Länder gestiegen. Der durchschnittliche Schulden-
dienst der LIDCs lag  2018 bei  19,5 % des nationa-
len Steuereinkommens (nach 12,5 % im Jahr 2012). 
Nach Einschätzung des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) befand sich Ende 2018 knapp die Hälfte 
aller LIDCs in einer Situation, die ein hohes Risiko 
der Überschuldung aufweist oder schon als Notlage 
anzusehen ist (siehe Abbildung 2).

Öffentliche Verschuldung der LIDCs
Durchschnitt, in % des BIP

Die öffentliche Verschuldung in LIDCs  nimmt wieder zu, bleibt aber noch unter dem Niveau des Jahres 2000. 

Quelle: IWF, WEO Oktober 2018, eigene Darstellung
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Niedrigeinkommensländer (Low-Income 
Developing Countries, LIDCs) 
haben laut der Definition des IWF ein jährli-
ches Bruttonationaleinkommen von weniger 
als 2.500 $ pro Kopf. Unter diese Definition 
fallen 59 Länder (Stand 2017). 

Mehr als  80 % der Niedrigeinkommensländer ha-
ben eine Zunahme der Verschuldung seit  2012 
verzeichnet. Insgesamt lag der öffentliche Schul-
denstand 2017 im Durchschnitt zwar immer noch 
weit unterhalb des Stands von  2000 (siehe Abbil-
dung 1). Jedoch ist die Schuldenvulnerabilität vieler 
Länder gestiegen. Der durchschnittliche Schulden-
dienst der LIDCs lag  2018 bei  19,5 % des nationa-
len Steuereinkommens (nach 12,5 % im Jahr 2012). 
Nach Einschätzung des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) befand sich Ende 2018 knapp die Hälfte 
aller LIDCs in einer Situation, die ein hohes Risiko 
der Überschuldung aufweist oder schon als Notlage 
anzusehen ist (siehe Abbildung 2).

Öffentliche Verschuldung der LIDCs
Durchschnitt, in % des BIP

Die öffentliche Verschuldung in LIDCs  nimmt wieder zu, bleibt aber noch unter dem Niveau des Jahres 2000. 

Quelle: IWF, WEO Oktober 2018, eigene Darstellung
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Abbildung 1

Überschuldungsrisiko 
Prozentualer Anteil der LIDCs an allen LIDCs mit einer Schuldentragfähigkeitsanalyse des IWF 

Fast die Hälfte aller LIDCs weist ein hohes Risiko der Überschuldung auf oder befindet sich bereits in einer Situation, die als 
Notlage angesehen wird.

Quelle: IWF, LIC DSA Datenbank, eigene Darstellung
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Die Forderungen des Bundes gegenüber Entwick-
lungsländern (Stand 31.  Dezember  2018) belaufen 
sich insgesamt auf rund 15 Mrd. € (nach 16,1 Mrd. € 
im Jahr 2017). Insgesamt 17 % dieser Forderungen 
bestehen gegenüber Niedrigeinkommensländern, 
wovon 1,3 Mrd. € Forderungen aus finanzieller Zu-
sammenarbeit resultieren und 1,2 Mrd. € Handels-
forderungen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Deutschland ausschließlich Zuschüsse und tech-
nische Hilfe, aber keine Kredite an Niedrigeinkom-
mensländer vergibt, die im Rahmen der HIPC-Initi-
ative entschuldet wurden.

Was ist anders in der 
gegenwärtigen Situation?

Die geldpolitische Lockerung einiger großer Zen-
tralbanken hat weltweit zu einer hohen Liquidität 
geführt. Schwellen- und Entwicklungsländer ha-
ben sich auch deshalb in den vergangenen Jahren 
zunehmend an den Kapitalmärkten refinanziert. 
Insgesamt ist die Verschuldung von LIDCs bis 2016 
auf fast  53 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an-
gestiegen, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 
knapp 40 % im Jahr 2013 zurückgegangen war.

Dieser Anstieg der Verschuldung in der vergange-
nen Dekade ist zu nahezu gleichen Teilen auf einen 
Anstieg der ausländischen sowie der inländischen 
Verschuldung zurückzuführen. So ist der Anteil 
der Auslandsverschuldung von LIDCs gegenüber 
kommerziellen Gebern von 2007 bis 2016 von 2,7 % 
auf 5,6 % des BIP angestiegen (siehe Tabelle 1): Da-
mit machte die ausländische Verschuldung gegen-
über kommerziellen Gebern  2016 bereits  15 % an 
der gesamten öffentlichen Auslandsverschuldung 
aus (nach 7 % im Jahr 2007). Angesichts des Ausbaus 
heimischer Kapitalmärkte in den LIDCs hat auch 
deren Inlandsverschuldung deutlich zugenom-
men. Dieser Teil der Verschuldung ist aber nicht 
dem Wechselkursrisiko und auch weniger dem Ri-
siko anderer externer Faktoren ausgesetzt.

Problematisch an kommerzieller Verschuldung 
ist allerdings häufig, dass diese zu hohen Zin-
sen entsprechend dem Rating der Länder aufge-
nommen werden muss. Die Konditionen der Kre-
dite von multilateralen Entwicklungsbanken oder 
auch Entwicklungskredite von bilateralen Gebern 
sind deutlich günstiger und haben relativ lange 
Laufzeiten. Diese Kredite sind für Niedrigeinkom-
mensländer besser, um ihre Schuldentragfähigkeit 
zu sichern. Dies ist umso wichtiger, als schon jetzt 
Zinszahlungen die Ausgabeseite der LIDCs-Haus-
halte zunehmend belasten (siehe Abbildung 3). Al-
lerdings ist die Verschuldung gegenüber multilate-
ralen Institutionen von  19,6 % auf  15,7 % des BIP 
zurückgegangen.

Dagegen treten Nicht-Pariser-Club-Gläubiger-
länder vermehrt als Geber auf. Dazu gehören 
zum Beispiel China und Indien. Die Verschul-
dung von LIDCs gegenüber bilateralen Nicht-Pa-
riser-Club-Gläubigern ist zwischen 2007 und 2016 
von 6,8 % auf 13,8 % des BIP gestiegen und hat sich 
damit verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sind die 
Forderungen der Pariser-Club-Gläubiger gegen-
über LIDCs von  7,4 % auf  2,2 % des BIP gefallen 
(siehe Tabelle 1). Damit betrug der Anteil der Forde-
rungen der Pariser-Club-Gläubiger an den Gesamt-
forderungen gegenüber diesen Ländern 2016  nur 
noch  6 %, während der entsprechende Anteil der 
Nicht-Pariser-Club-Gläubiger auf  37 % anstieg. 
2007  lagen die vergleichbaren Anteile hingegen 
noch bei 20 % beziehungsweise 19 %.

Der Pariser Club 
ist ein 1956 gegründeter informeller Zu-
sammenschluss von derzeit 22 wichti-
gen Gläubigerstaaten. Er schließt Um-
schuldungsvereinbarungen ab, um die 
Schuldentragfähigkeit in Ländern mit Zah-
lungsschwierigkeiten zu sichern. Weitere In-
formationen unter www.clubdeparis.org.
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Verschuldung in Niedrigeinkommensländern

Maßnahmen seitens der 
Kredit nehmer zur Vermeidung 
von Überschuldung

Grundsätzlich gilt es, neue Schuldenkrisen in Nied-
rigeinkommensländern zu vermeiden. Die gemein-
samen Bemühungen von Gläubigern und Schuld-
nern sollten darauf abzielen, Schuldentragfähigkeit 
zu sichern.

Je resilienter eine Volkswirtschaft und je solider ihr 
Wirtschaftwachstum, desto weniger anfällig ist das 
Land für Überschuldung. Eine wichtige Rolle zur 
Vermeidung von Überschuldungen spielen dabei 
der Willen zu nachhaltigen politischen Maßnah-
men und Reformen der betreffenden Regierung 
für eine wachstumsorientierte Politik und tragfä-
hige öffentliche Finanzen, insbesondere zur Erhö-
hung der eigenen öffentlichen Einnahmen; dabei 
kommt in vielen Ländern auch der Eindämmung 

von Korruption und übermäßiger Bürokratie eine 
hohe Bedeutung zu.

Resilienz ist wichtig, um exogene Schocks wie bei-
spielsweise abrupte Preisentwicklungen auf den 
internationalen Märkten abzufedern. Der Preisein-
bruch an den Rohstoffmärkten 2012/2013 war z. B. 
ein wichtiger Faktor für die schwierige Lage vieler 
Rohstoffexporteure. Davon betroffen waren beson-
ders die Republik Tschad, die Republik Kongo und 
Nigeria. Für rohstoffexportierende Länder kommt 
es daher besonders darauf an, ihre Volkswirtschaf-
ten nach Möglichkeit zu diversifizieren. Aber auch 
bei diversifizierten Exporteuren war eine Zunahme 
der Verschuldung zu beobachten.

Neben einer stärkeren Resilienz ist auch das Schul-
denmanagement wichtig – und dabei auch Trans-
parenz und Datenmanagement. Das Verschul-
dungsrisiko ist für Länder höher, wenn sie eine 

Öffentliche Verschuldung von LIDCs nach Gebern  
in % des BIP

2007 2013 2016

Gesamtverschuldung 47,1 39,8 52,7

Auslandsverschuldung 36,5 28,7 37,3

davon: 

Multilateral 19,6 14,4 15,7

WB, IWF, IDB, AfDB, AsDB 16,8 9,4 9,9

Andere 2,8 5,1 5,8

Bilateral 14,2 11,4 16,0

Pariser Club 7,4 2,3 2,2

Nicht-Pariser Club 6,8 9,1 13,8

China 0,3 2,5 4,2

Kommerziell 2,7 2,9 5,6

Anleihen 0,5 0,6 1,4

Geschäftsbanken 1,1 0,8 1,1

Andere 1,1 1,5 3,2

Inlandsverschuldung 10,5 11,1 15,3

Zentralbankforderungen -0,8 0,3 2,8

Depositenbanken 0,6 2,6 6,2

Nichtbanken 10,7 8,2 6,3

Anmerkung: Weltbank (WB), Internationaler Währungsfonds (IWF), Inter-American Development Bank (IDB), African Development Bank 
(AfDB), Asian Development Bank (AsDB); Daten basieren auf Daten für 37 LIDCs, für die durchgängig Daten vorhanden sind; Zahlen sind 
einfache Durchschnitte.
Quelle: IWF, Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Developing Countries, 2018, Table 4
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geringe Schuldentranzparenz aufweisen. Das er-
schwert etwa zu überprüfen, ob bei einer Kredit-
vergabe die Schuldenbegrenzungspolitiken von 
IWF und Weltbank eingehalten werden. Deshalb ist 
es wichtig, Entwicklungsländer mit entsprechen-
dem Bedarf dabei zu unterstützen, ihre Kapazitäten 
zur Erstellung und Aufbereitung von Schuldenda-
ten zu verbessern. Gerade IWF und Weltbank ha-
ben hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Die Herausforderung für die Entwicklungsländer, 
aber auch für die Geber ist es, Schuldentragfähigkeit 
mit den zur Erreichung der nachhaltigen Entwick-
lungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) 
notwendigen Investitionen in Einklang zu bringen 
(siehe Abbildung  4). Deswegen ist es auch unver-
zichtbar, Mittel des Privatsektors zur Finanzierung 
von notwendigen Investitionen gerade auch im In-
frastrukturbereich zu mobilisieren. Wichtige Leitli-
nien hierfür geben die von den Finanzministerinnen 

und Finanzministern der G20 und der Notenbank-
gouverneurin und den Notenbankgouverneuren 
der G20 bei ihrem Treffen im Juni 2019 verabschie-
deten „Prinzipien für Qualitätsinfrastrukturinves-
titionen“. Die Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen Entwicklungspartnern und dem jewei-
ligen Land ist dabei ebenfalls von Bedeutung und 
sollte sich entlang der ebenfalls von den Finanzmi-
nisterinnen und Finanzministern der G20 und der 
Notenbankgouverneurin und den Notenbankgou-
verneuren der G20 kürzlich beschlossenen „Prinzi-
pien für effektive Länderplattformen“ orientieren. 
Dabei ist es besonders wichtig, dass die Empfänger-
länder sich die Prinzipien zu eigen machen. Der-
zeit arbeiten afrikanische Länder, die sich der Com-
pact-with-Africa-Initiative der G20 angeschlossen 
haben, bereits in sogenannten Compact Teams an 
einer Verbesserung der Wirksamkeit von Entwick-
lungszusammenarbeit und insbesondere an einer 
stärkeren Einbeziehung des Privatsektors.

Veränderung der Ausgaben von Zentralregierungen in LIDCs zwischen 2012 und 2018
in % des BIP

Zwischen 2012 und 2018  sind die Ausgaben der Zentralregierungen in LIDCs gesunken und die Zinszahlungen gestiegen.

Quelle:  IWF, Fiscal Monitor April 2019, eigene Darstellung
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Verschuldung in Niedrigeinkommensländern

Maßnahmen seitens der 
Geber zur Sicherung der 
Schuldentragfähigkeit

Maßnahmen zur Sicherung der Schuldentragfähig-
keit werden von der G20 und im Pariser Club vor-
angetrieben und unterstützt. Der Fokus liegt u.  a. 
auf mehr Schuldentransparenz, der Stärkung der 
Einnahmeseite durch die Mobilisierung von heimi-
schen Ressourcen, der Implementierung interna-
tionaler Standards und der Einbindung neuer Ge-
ber. IWF und Weltbank fokussieren ihre Arbeiten 
zu Schuldentragfähigkeit innerhalb ihres mehrglei-
sigen Ansatzes („Multipronged Approach“) auf vier 
Pfeiler: verbesserte Schuldenanalysen/Frühwarn-
systeme, höhere Schuldentransparenz, gestärkte Ka-
pazitäten für das Schuldenmanagement und Über-
prüfung von Schuldenpolitiken. In ihrem für das 
Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminis-
ter der G20 und der Notenbankgouverneurin und 

der Notenbankgouverneure der G20 in Fukuoka, Ja-
pan, am 8./9.  Juni 2019 vorgelegten Bericht weisen 
IWF und Weltbank darauf hin, dass sie u.  a. mehr 
technische Hilfe und Workshops zur Erhöhung der 
Schuldentransparenz anbieten werden. Außerdem 
haben sie bereits die Kapazitäten zur Erstellung und 
Aufbereitung von Schuldendaten in zehn Ländern 
verbessert.

Zudem arbeitet die internationale Gemeinschaft 
kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Imple-
mentierung internationaler Standards. Schon wäh-
rend der G20-Präsidentschaft Deutschlands  2017 
wurde die Schuldentragfähigkeit von einkommens-
schwachen Ländern thematisiert (siehe hierzu auch 
Monatsbericht des BMF November  20171). Das Er-
gebnis waren operative Leitlinien für Gläubiger- und 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190621

Anstieg der Investitionsausgaben pro Jahr:
Ist (2016) vs. Soll zur Erreichung der SDGs im Jahr 2030
in % des BIP

Es bedarf zusätzlicher Investitionen in den LIDCs, um SDGs vollumfänglich zu erreichen.

Quelle: IWF, Fiscal Monitor April 2019, eigene Darstellung
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Abbildung 4
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Schuldnerländer für tragfähige öffentliche Finan-
zen – die „G20 Operational Guidelines for Sustain-
able Financing“, die Kreditnehmer und Kreditge-
ber zu verantwortungsvollem Handeln verpflichten. 
Im Rahmen der diesjährigen japanischen G20-Prä-
sidentschaft fand eine freiwillige Selbstevaluierung 
von Gläubigerländern innerhalb und außerhalb 
der G20 bezüglich der Umsetzung dieser Leitlinien 
statt. Hierzu haben IWF und Weltbank erste Emp-
fehlungen auf Basis der Antworten von 18 Ländern 
erarbeitet. Danach sollten die Gläubiger ihre An-
strengungen insbesondere bezüglich des Informa-
tionsaustauschs und der Transparenz sowie zur Si-
cherstellung konsistenter Verschuldungsgrenzen 
von IWF und Weltbank verstärken. Aber auch die 
privaten Gläubiger, vertreten durch das Institute of 
International Finance (IIF), haben freiwillige „Prin-
zipien zur Schuldentransparenz“ erarbeitet, die u. a. 
die Verantwortung des privaten Sektors bei der Ver-
gabe von Krediten und die Notwendigkeit der Be-
rücksichtigung von Schuldengrenzen betonen. Die 
Prinzipien wurden ebenfalls beim G20-Treffen in 
Fukuoka vorgestellt.

Auf internationaler Ebene spielt zudem die Zu-
sammenarbeit der Gläubigerländer im Pariser Club 
für den Informationsaustausch und die Transpa-
renz eine wichtige Rolle. Diese Zusammenarbeit 
ist Grundlage für eine schnelle und effektive Be-
wältigung von Schuldenkrisen. Dabei kommt der 
verstärkten Zusammenarbeit des Pariser Clubs 
mit neuen Gläubigerländern eine besondere Be-
deutung zu. So konnten Brasilien und Korea im 
Jahr  2016 als neue Mitglieder im Pariser Club be-
grüßt werden. Darüber hinaus beteiligen sich wei-
tere wichtige Gläubigerländer wie China und Süd-
afrika seit  2013 und Indien seit Anfang  2019 als 
„Ad-hoc“-Teilnehmer an den Diskussionen im Pa-
riser Club. Deutschland wirbt für diese Arbeiten 
auch bilateral, beispielsweise im Rahmen des hoch-
rangigen deutsch-chinesischen Finanzdialogs, 

zuletzt im Januar  2019 (siehe Monatsbericht des 
BMF Februar 20192).

Im Pariser Club wird auch an konzeptionel-
len Fragen gearbeitet, z.  B. wie finanzielle Risi-
ken etwa durch Naturkatastrophen wie Hurrikans 
für Schuldnerländer eingegrenzt werden können. 
2015  wurde erstmals in einer Umschuldung mit 
Grenada eine sogenannte Hurrikan-Klausel ver-
einbart, wonach das Land nach solchen Ereignissen 
zukünftig die Möglichkeit hat, mit seinen Gläubi-
gern eine weitere Schuldenentlastung auszuhan-
deln. Damit nimmt der Pariser Club auch Fragestel-
lungen zur Gestaltung von Krediten auf, die eine 
kurzfristige Entlastung ohne dazu notwendige Ver-
handlungen zur Anpassung der Kreditbedingun-
gen ermöglichen sollen, falls etwa ein Hurrikan das 
entsprechende Land schädigt (sogenannte klimare-
siliente Kredite).

Schlussbemerkung

Die Verantwortung für tragfähige Verschuldung 
liegt sowohl beim Kreditgeber als auch beim Kre-
ditnehmer. Eine Voraussetzung für die Vermeidung 
von Schuldenkrisen seitens der Kreditgeber ist eine 
offene und transparente Zusammenarbeit in be-
stehenden Foren, wie z.  B. dem Pariser Club. Da-
bei spielen neue staatliche Geber und private Geber 
eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung engagiert 
sich in den entsprechenden Foren und multilatera-
len Institutionen, um Kreditnehmerländer bei der 
Umsetzung für eine verantwortungsvolle Kredit-
aufnahme zu unterstützen und eine neue Schul-
denkrise zu vermeiden.

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190622
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Ergebnisse der Steuerschätzung 
vom 7. bis 9. Mai 2019

 ● Die Steuereinnahmen steigen bis zum Jahr 2023 voraussichtlich auf 908,4 Mrd. € an.

 ● Bund, Länder und Gemeinden können in allen Schätzjahren mit Mehreinnahmen rechnen.

 ● Im Vergleich zur Steuerschätzung Herbst 2018 werden in allen Jahren Mindereinnahmen er-
wartet.

 ● In der Finanzplanung des Bundes wurde im Rahmen des Eckwertebeschlusses vom März 2019 
allerdings ein erheblicher Teil der zu erwartenden Mindereinnahmen bereits berücksichtigt.

Vom 7. bis 9. Mai 2019 fand in Kiel auf Einladung der 
Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein, 
Monika Heinold, die 155.  Sitzung des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der unabhängige Arbeitskreis „Steuer-
schätzungen“ 
erstellt in Deutschland die Steuerschät-
zung für Bund, Länder und Gemeinden. 
Dem seit 1955 bestehenden Gremium gehö-
ren Fachleute der Länder, von fünf führen-
den Wirtschaftsforschungsinstituten (DIW, 
Ifo, IfW, RWI, IWH), des Sachverständigen-
rats, der Deutschen Bundesbank, des Statis-
tischen Bundesamts, des Deutschen Städte-
tags, des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie und des BMF an, welches den 
Vorsitz führt. In der Regel finden zwei Sit-
zungen im Jahr statt: Im Frühjahr und 
Herbst.

Berücksichtigte 
Steuerrechtsänderungen

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht 
aus. In Tabelle  1 sind die finanziellen Auswirkun-
gen von Gesetzen und sonstigen Regelungen ent-
halten, die gegenüber der vorangegangenen Schät-
zung vom Herbst  2018 neu einzubeziehen waren. 
Aufgrund der Umverteilung des Umsatzsteuerauf-
kommens zugunsten von Ländern und Gemein-
den infolge des Gesetzes zur fortgesetzten Betei-
ligung des Bundes an den Integrationskosten der 
Länder und Kommunen und zur Regelung der Fol-
gen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Ein-
heit“ vom 17. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 47, 
S. 2522) wird der Bund durch die neuen Rechtsän-
derungen wesentlich stärker belastet als Länder 
und Gemeinden.
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Auswirkungen der neu in die Steuerschätzung einbezogenen Rechtsänderungen  
in Mrd. €

2019 2020 2021 2022 2023

Bund -8,3 -6,8 -7,1 -7,2 -7,2

Länder 2,7 -1,9 -2,2 -2,2 -2,3

Gemeinden 0,6 -2,0 -2,1 -2,0 -2,1

Zusammen¹ -5,0 -10,7 -11,4 -11,5 -11,6

1 Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Eine Aufzählung der neu einbezogenen Rechtsän-
derungen wurde in der Pressemitteilung des BMF 
Nr. 3/2019 vom 9. Mai 2019 veröffentlicht.1

Bei der Schätzung des Aufkommens der nicht ver-
anlagten Steuern vom Ertrag wurden der Eingang 
und der Stand der Bearbeitung der Anträge auf Er-
stattung von Kapitalertragsteuer nach §  32 Abs.  5 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) (Umsetzung der 
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union  – EuGH-Urteil vom 20.  Oktober  2011) be-
rücksichtigt. Die bisher hälftig für die Jahre  2019 
und  2020 angenommene Minderung der Steuer-
einnahmen in Höhe von insgesamt circa 2,5 Mrd. € 
wurde daher um ein Jahr verschoben auf die 
Jahre 2020 und 2021.

1 Die Pressemitteilung ist auf der Internetseite des BMF zu 
finden:  
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190631

EuGH-Urteil vom 20. Oktober 2011 
Der EuGH hatte im Rahmen einer Ver-
tragsverletzungsklage der Europäischen 
Kommission gegen Deutschland mit Ur-
teil vom 20. Oktober 2011 in der Rechts-
sache C-284/09 entschieden, dass die 
Abgeltungswirkung des Kapitalertragsteu-
erabzugs bei gebietsfremden Körperschaf-
ten mit Beteiligungen von weniger als 10 % 
(sogenannte Streubesitzdividenden) an in-
ländischen Kapitalgesellschaften gegen die 
unionsrechtliche garantierte Freiheit des 
Kapitalverkehrs verstößt. Im Rahmen des 
Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Ur-
teils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssa-
che C-284/09 vom 21. März 2013 wurde in 
§ 32 Abs. 5 KStG die Erstattung der Kapita-
lertragsteuer geregelt. 
Die Regelung enthält die Voraussetzungen, 
nach denen ausländischen Kapitalgesell-
schaften aus der Europäischen Union/dem 
Europäischen Wirtschaftsraum die auf die 
Streubesitzdividenden einbehaltene Kapital-
ertragsteuer erstattet wird, sofern diese Di-
videnden vor dem 1. März 2013 zugeflos-
sen sind (sogenannte Altfälle). Gleichzeitig 
wurde in § 8b Abs. 4 KStG eine Steuerpflicht 
für nach dem 28. Februar 2013 zugeflosse-
ne Streubesitzdividenden eingeführt (soge-
nannte Neufälle).

Tabelle 1
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Die Schätzung der Grundsteuer erfolgte auf Basis 
der bestehenden Rechtslage. Hierbei wurde ange-
nommen, dass die vom Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) mit Urteil vom 10.  April  2018 gesetzten 
Fristen zur gesetzlichen Neuregelung und Um-
setzung dieser Neuregelung bis zum 31.  Dezem-
ber 2024 durch den Gesetzgeber vollständig ausge-
schöpft werden.

BVerfG-Urteil vom 10. April 2018 
Das BVerfG hat mit Urteil vom 10. April 2018 
festgestellt, dass die Regelungen des Bewer-
tungsgesetzes zur Einheitsbewertung von 
Grundvermögen in den „alten“ Ländern mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz unverein-
bar sind. Das Festhalten am Hauptfeststel-
lungszeitpunkt 1964 führe zu gravierenden 
und umfassenden Ungleichbehandlungen, 
für die es keine ausreichende Rechtfertigung 
gibt. Der Gesetzgeber ist angehalten, bis zum 
31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neure-
gelung zu treffen. Darüber hi naus wurde ihm 
vom BVerfG aufgrund des zu erwartenden er-
heblichen Verwaltungsaufwands eine weite-
re Frist von fünf Jahren bis zum 31. Dezem-
ber 2024 zur Umsetzung der Neuregelung 
eingeräumt.2

Gesamtwirtschaftliche 
Annahmen

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaft-
lichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der 

2 Siehe Pressemitteilung des BVerfG Nr. 21/2018 vom 
10. April 2018 unter  
http://www.bundesfinanzministerium.de/ mb/201906334.  
Das Urteil des Ersten Senats des BVerfG vom 10. April 2018 – 1 
BvL 11/14 – Rn. (1-181) ist im Internet zu finden unter  
http://www.bundesfinanzministerium.de/ mb/201906335. 

Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Erwartun-
gen über die Entwicklung für die Steuerschätzung 
wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennziffern sind 
in Tabelle 2 dargestellt.

Für die Jahreswende 2018/2019 zeichnete sich eine 
temporäre Abschwächung der wirtschaftlichen 
Dynamik ab. Daher wurden in der Frühjahrspro-
jektion  2019 wichtige gesamtwirtschaftliche Be-
messungsgrundlagen für aufkommensstarke Steu-
erarten insbesondere für die Jahre  2019 und  2020 
gegenüber der Herbstprojektion  2018 nach unten 
revidiert (Abbildung  1). Aufgrund der niedrigeren 
Ausgangsbasis bedeutet dies auch für den mittel-
fristigen Vorausschätzungszeitraum bis 2023 abso-
lut ein niedrigeres Aufkommen, selbst wenn die Zu-
wachsraten gegenüber der Herbstprojektion  2018 
teilweise unverändert blieben beziehungsweise 
nur leicht gesunken sind. So wurden für die priva-
ten Konsumausgaben – ein bedeutender Indikator 
für die Steuern vom Umsatz – in den Jahren 2019 
und 2020 niedrigere Zuwächse prognostiziert. Auch 
für die Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men – die zentrale Bezugsgröße der gewinnabhän-
gigen Steuern (veranlagte Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer und Gewerbesteuer) – wurden die 
Erwartungen für die Jahre 2019 und 2020 beträcht-
lich nach unten korrigiert. Für das Jahr 2019 wird 
sogar ein Rückgang um 1,5 % erwartet. Mittelfristig 
wird mit gegenüber der Herbstprojektion 2018 un-
veränderten Zuwachsraten gerechnet.

Die Wachstumsannahmen für die Bruttolöhne und 
-gehälter – eine wichtige Bemessungsgrundlage für 
die Lohnsteuer – wurden hingegen aufgrund der an-
haltend guten Lage am Arbeitsmarkt und weiter stei-
gender Effektivlöhne im Jahr 2019 leicht um 0,2 Pro-
zentpunkte angehoben. Für die Folgejahre ab  2020 
erfolgte nur eine leichte Absenkung der Wachstums-
annahmen um 0,1 Prozentpunkte pro Jahr.
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Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung Frühjahr 2019  
im Vergleich zur vorangegangenen Steuerschätzung  
Veränderungen in %

2019 2020 2021 2022 2023

Herbst 
2018

Frühjahr 
2019

Herbst 
2018

Frühjahr 
2019

Herbst 
2018

Frühjahr 
2019

Herbst 
2018

Frühjahr 
2019

Herbst 
2018

Frühjahr 
2019

BIP nominal +3,8 +2,8 +3,7 +3,5 +3,2 +3,0 +3,2 +3,0 +3,2 +3,0

BIP real +1,8 +0,5 +1,8 +1,5 +1,3 +1,2 +1,3 +1,2 +1,3 +1,2

Bruttolohn- und 
Gehaltsumme

+4,2 +4,4 +4,0 +3,9 +2,9 +2,8 +2,9 +2,8 +2,9 +2,8

Unternehmens- und 
Vermögens einkommen

+2,9  -1,5 +3,5 +2,9 +2,9 +2,9 +2,9 +2,9 +2,9 +2,9

Private 
Konsumausgaben

+3,9 +2,6 +3,6 +3,2 +2,9 +3,0 +2,9 +3,0 +2,9 +3,0

Quelle: Bundesregierung

Abweichung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Vorgaben zur Schätzung Frühjahr 2019 
von den entsprechenden Vorgaben zur Schätzung Herbst 2018
in Prozentpunkten

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, basierend auf den Zahlen der Führjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung

-1,0

-0,2 -0,2
-0,2 -0,2

-1,3

-0,3
-0,1 -0,1 -0,1

0,2

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-4,4

-0,6

0,0 0,0 0,0

-1,3

-0,4

0,1 0,1 0,1

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2019 2020 2021 2022 2023

BIP nominal BIP real Bruttolohn-
und Gehaltsumme

Unternehmens-
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Tabelle 2

Abbildung 1
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Schätzergebnisse

Entwicklung der Einnahmen im 
Schätzzeitraum

Die Steuereinnahmen steigen im Schätzzeitraum 
bis zum Jahr 2023 voraussichtlich auf 908,4 Mrd. € 
an.3 Ausgehend vom vorherigen Ist-Jahr mit einem 
Aufkommen von 776,3 Mrd. € bedeutet dies einen 
Zuwachs im Schätzzeitraum um  17,0 %. Die Ge-
bietskörperschaften partizipieren in unterschied-
lichem Ausmaß am Anstieg der Steuereinnah-
men (Tabelle  3). Den höchsten Anstieg gegenüber 
dem Jahr 2018 hat voraussichtlich die Europäische 
Union zu verzeichnen.

Im Vergleich der Einnahmeentwicklung von Bund, 
Ländern und Gemeinden verzeichnet der Bund 
mit 11,8 % im gesamten Schätzzeitraum den nied-
rigsten Anstieg (Abbildung 2). Bereits im Jahr 2019 

3 Die Ergebnistabellen der 155. Sitzung des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ sind im Internet abrufbar unter  
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190632

liegt der Anstieg der Steuereinnahmen des Bun-
des mit lediglich 0,6 % wesentlich niedriger als bei 
Ländern und Gemeinden. Dies ist auf das oben er-
wähnte Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des 
Bundes an den Integrationskosten der Länder und 
Kommunen und zur Regelung der Folgen der Ab-
finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 
17.  Dezember  2018 zurückzuführen, mit dem der 
Bund Umsatzsteueranteile an Länder und Gemein-
den abtritt. Im Jahr  2020 nehmen die Einnahmen 
bei allen drei Gebietskörperschaften wieder relativ 
gleichförmig zu. Die Veränderungen im Jahr  2020 
ergeben sich aus der Neuregelung des Länderfi-
nanzausgleichs ab dem Jahr  2020. Die Gemein-
den profitieren insbesondere vom Wegfall der er-
höhten Gewerbesteuerumlagen, die von ihnen aus 
dem Gewerbesteueraufkommen an die Länder bis 
zum Jahr  2019 zu zahlen sind. Die hierdurch bei 
den Ländern entstehenden Einnahmeausfälle wer-
den durch einen höheren Anteil an den Steuern 
vom Umsatz und höhere Bundesergänzungszuwei-
sungen mehr als kompensiert. Der Bund hat dem-
entsprechend einen niedrigeren Anteil am Um-
satzsteueraufkommen und den Abfluss höherer 
Bundesergänzungszuweisungen zu verkraften.

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Gebietskörperschaften 
Index, Basis 2018 = 100

2019 2020 2021 2022 2023

Steuereinnahmen insgesamt 102,3 105,4 109,1 113,1 117,0

Bund 100,6 102,0 105,5 109,0 111,8

Länder 102,5 106,1 109,9 114,0 118,0

Gemeinden 102,1 106,3 110,3 114,2 118,1

Europäische Union 118,9 132,0 137,1 144,6 160,8

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 3
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Aufkommensentwicklung bei 
einzelnen Steuerarten

Die Abhängigkeit der Steuerarten von der Kon-
junkturentwicklung ist unterschiedlich stark aus-
geprägt. Daher ergibt sich auch hinsichtlich der 
Auswirkungen der in der Frühjahrsprojektion pro-
gnostizierten konjunkturellen Abschwächung im 

Jahr  2019 auf das Aufkommen der verschiedenen 
Steuerarten ein differenziertes Bild. Dies zeigt be-
reits ein Überblick über die Erwartungen des Ar-
beitskreises „Steuerschätzungen“ für einige auf-
kommensstarke Steuerarten im Vergleich zur 
Entwicklung des nominalen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) und der Steuern insgesamt (Tabelle  4 
und Abbildung 3).

Tabelle 4: Entwicklung der Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten und des nominalen BIP 
Index, Basis 2018 = 100

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Steuereinnahmen
von Bund, Ländern und Gemeinden im Schätzzeitraum
Index, Basis 2018 = 100

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Steuereinnahmen insgesamt Bund Länder Gemeinden

2019 2020 2021 2022 2023

Nominales BIP 102,8 106,5 109,7 113,0 116,4

Steuern insgesamt 102,3 105,4 109,1 113,1 117,0

Steuern vom Umsatz 103,4 108,4 111,9 115,4 118,9

Lohnsteuer 105,3 110,2 116,2 122,5 129,1

Veranlagte Einkommensteuer 99,6 100,9 104,9 110,5 116,4

Kapitalertragsteuern¹ 95,9 90,3 93,0 99,8 102,4

Körperschaftsteuer 97,9 100,8 104,7 107,4 110,1

Gewerbesteuer 98,5 98,8 102,6 105,5 108,3

Übrige Steuern 100,8 102,2 103,3 104,4 105,6

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 4

Abbildung 2
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. Mai 2019

Die Steuereinnahmen insgesamt werden voraus-
sichtlich in den Jahren 2019 und 2020 eine geringere 
Zunahme pro Jahr als das nominale BIP aufwei-
sen. Erst ab dem Jahr 2021 dürfte sich die Aufkom-
mensdynamik gegenüber dem BIP aufgrund des 
progressiven Steuertarifs von veranlagter Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer wieder verstärken. Die 
Steuern vom Umsatz weisen sowohl dem nomina-
len BIP als auch den Steuereinnahmen insgesamt 
gegenüber ein höheres Wachstum im Schätzzeit-
raum auf. Der in den Jahren 2019 und 2020 im Ver-
gleich zum nominalen BIP geringere Anstieg der 
privaten Konsumausgaben wird durch den An-
stieg der steuerbelasteten staatlichen Ausgaben in 
diesem Zeitraum mehr als ausgeglichen. Die Ent-
wicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer wird 
dadurch begünstigt, dass der an sich bereits kräf-
tige Zuwachs der Bruttolohn- und Gehaltssumme 
überwiegend aus der Zunahme der Effektivlöhne – 
also des Lohnzuwachses je Arbeitskraft – resultiert. 

Dies verstärkt die Auswirkungen des progressiven 
Tarifs auf die Einnahmeentwicklung dieser Steuer.

Die für das Jahr 2019 prognostizierte Wachstums-
schwäche drückt sich insbesondere in einem Rück-
gang der Unternehmens- und Vermögensein-
kommen aus. Für die gewinnabhängigen Steuern 
(veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer 
und Gewerbesteuer) werden daher in diesem Jahr 
leichte Rückgänge prognostiziert. Aufsetzend auf 
dieser niedrigen Ausgangsbasis liegt dadurch der 
Zuwachs der Einnahmen aus diesen Steuern am 
Ende des gesamten Schätzzeitraum unterhalb des 
Anstiegs der Steuereinnahmen insgesamt.

Die Entwicklung der Einnahmen aus den Kapi-
talertragsteuern (Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge und nicht veranlagte Steu-
ern vom Ertrag) wird in den Schätzjahren  2019 
bis 2021 durch zwei Faktoren beeinflusst, die nicht 

Entwicklung der Steuereinnahmen aus verschiedenen Steuerarten 
und des nominalen BIP im Schätzzeitraum
Index, Basis 2018 = 100

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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mit der prognostizierten gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung zusammenhängen. Im Jahr 2019 bra-
chen im 1. Quartal die Einnahmen aus der Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge um 
mehr als  50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
ein. Ursache hierfür ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein Rückgang der Einnahmen aus der Besteu-
erung der Veräußerungserträge von Wertpapieren. 
Dies dürfte eine Folge der Entwicklung der Aktien-
märkte im 4. Quartal 2018 sein. Aufgrund des spe-
kulativen Charakters der Veräußerungsgeschäfte 
lässt sich die weitere Entwicklung der Einnah-
men hieraus nur schwer prognostizieren. Für das 
Jahr 2019 wurden bei den zu erwartenden Steuer-
einnahmen erhebliche Abschläge vorgenommen 
und im gesamten Schätzzeitraum fortgeschrieben. 
In den Jahren 2020 und 2021 führen die oben be-
reits angesprochenen Erstattungen aufgrund des 
EuGH-Urteils zu den Streubesitzdividenden vor-
aussichtlich zu weiteren beträchtlichen Einnahme-
ausfällen bei den nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag.

Die übrigen Steuerarten weisen größtenteils ein 
unterproportionales Wachstum auf. Zum Teil wer-
den vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ sogar 
Einnahmerückgänge erwartet. Hier sind insbe-
sondere die großen Verbrauchsteuern des Bundes 
(Energiesteuer, Tabaksteuer und Stromsteuer) zu 
nennen.

Vergleich mit der 
vorangegangenen Schätzung 
vom Herbst 2018

Abweichungen der Steuerein-
nahmen insgesamt und der Ein-
nahmen der Gebietskörperschaften

Gegenüber dem Ergebnis der Steuerschätzung vom 
Herbst 2018 wurden die Schätzansätze des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätz-
zeitraum nach unten korrigiert.4 Für das Jahr 2019 
werden gesamtstaatlich Mindereinnahmen von 
10,9  Mrd. € erwartet. Bis zum letzten Schätz-
jahr  2023 steigen diese Mindereinnahmen bis auf 
32,3 Mrd. € an. Die Veränderungen basieren auf der 
Abwärtsrevision der gesamtwirtschaftlichen Eck-
werte insbesondere für das Jahr  2019 im Rahmen 
der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Da-
neben führen neu einbezogene Steuerrechtsände-
rungen zu erheblichen Einnahmeminderungen. 
Diese belaufen sich im Jahr  2019 gesamtstaatlich 
auf 5,0 Mrd. € und betragen in den übrigen Schätz-
jahren zwischen 11 Mrd. € und 12 Mrd. € pro Jahr.

Bund und Gemeinden müssen in allen Schätzjah-
ren mit Mindereinnahmen rechnen (Abbildung 4). 
Bei den Ländern ergeben sich lediglich im Jahr 2019 
voraussichtlich Mehreinnahmen. In den anderen 
Schätzjahren ist auch für die Länder von beträcht-
lichen Mindereinnahmen auszugehen.

4 Eine Zusammenstellung der Abweichungen des Ergebnisses 
der Steuerschätzung Frühjahr 2019 vom Ergebnis der 
vorhergehenden Steuerschätzung Herbst 2018 für die 
Steuern insgesamt sowie für die Gebietskörperschaften ist in 
Anlage 2 der Pressemitteilung des BMF zur 155. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“zu finden unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190632.
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Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung Frühjahr 2019 
vom Ergebnis der Steuerschätzung Herbst 2018
in Mrd. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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2019 2020 2021 2022 2023

Lohnsteuer -2.650 -7.350 -8.050 -8.450 -8.700

Veranlagte Einkommensteuer -2.600 -5.100 -6.750 -7.200 -7.400

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2.380 50 -1.300 -100 -50

Zinsabschlag -2.858 -3.050 -3.100 -3.100 -3.150

Körperschaftsteuer -1.000 -1.700 -1.500 -1.450 -1.550

Steuern vom Umsatz -3.350 -3.100 -4.300 -5.750 -7.350

Gewerbesteuer -1.150 -3.300 -3.200 -3.250 -3.450

Bundessteuern zusammen -1.289 -1.708 -1.748 -1.798 -1.788

Energiesteuer -850 -850 -800 -800 -800

Stromsteuer -350 -350 -350 -350 -350

Tabaksteuer 40 40 50 50 60

Versicherungsteuer 80 90 90 90 90

Solidaritätszuschlag -300 -750 -850 -900 -900

Kraftfahrzeugsteuer 70 70 70 70 70

Übrige Bundessteuern 21 42 42 42 42

Ländersteuern zusammen 1.862 2.321 2.013 1.704 1.395

Gemeindesteuern (ohne Gewerbesteuer) 56 31 31 31 31

Zölle -300 -300 -300 -300 -300

Steuereinnahmen insgesamt -10.899 -23.206 -28.204 -29.663 -32.312

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Tabelle 5

Abweichungen nach Steuerarten

Die Abweichungen im Schätzansatz Frühjahr 2019 
gegenüber dem Ansatz vom Herbst 2018 lassen sich 
bei den einzelnen Steuerarten im Wesentlichen auf 

Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Be-
messungsgrundlagen und auf die zu berücksich-
tigenden Steuerrechtsänderungen zurückfüh-
ren. Eine Übersicht zu den Abweichungen bei den 
wichtigsten Steuerarten bietet Tabelle 5.
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. Mai 2019

Fazit

Im Ergebnis der Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ können Bund, Länder und Gemein-
den weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen 
rechnen. Allerdings erwartet der Arbeitskreis ein 
weniger starkes Wachstum der Steuereinnahmen 
für Bund, Länder und Kommunen als noch in sei-
ner vorangegangenen Schätzung im Herbst  2018 
prognostiziert.

Die für den gesamten Schätzzeitraum gegenüber 
der vorangegangenen Steuerschätzung erwarte-
ten Mindereinnahmen gehen im Wesentlichen auf 
zwei Faktoren zurück: Einerseits wurden bei der 
aktuellen Schätzung neue Steuerrechtsänderungen 
berücksichtigt, die die Einnahmen im Jahr 2019 um 
5  Mrd. € und ab  2020 um 11  Mrd. € bis 12  Mrd. € 
pro Jahr mindern werden. Zudem hat die kon-
junkturelle Abschwächung im Jahr 2019 beträcht-
liche Auswirkungen auf das Niveau der Steuerein-
nahmen im gesamten Schätzzeitraum. Erhebliche 

Einbußen sind insbesondere bei den gewinnab-
hängigen Steuern zu erwarten.

Die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen 
wurden zum weitaus überwiegenden Teil bereits 
in den im März  2019 verabschiedeten Eckwerten 
für den Bundeshaushalt  2020 und die Finanzpla-
nung bis 2023 berücksichtigt. Dies trifft auch teil-
weise auf die Auswirkungen der konjunkturellen 
Entwicklung zu. Die Eckwerte basieren auf der Pro-
jektion zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundes-
regierung vom Januar 2019, in der bereits eine ge-
genüber der Herbstprojektion  2018 ungünstigere 
Konjunkturentwicklung unterstellt wurde.

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung be-
deuten für die Haushaltsplanung, dass gegenüber 
dem Eckwertebeschluss im Jahr  2020 mit Min-
dereinnahmen in Höhe von 1,6  Mrd. € gerech-
net werden muss. In den Jahren  2021 bis  2022 ist 
von Mindereinnahmen von circa 3 Mrd. € pro Jahr 
auszugehen.
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Einleitung

Illegale Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch 
und Schwarzarbeit haben gravierende Beitragsaus-
fälle in der Sozialversicherung und Ausfälle bei den 
Steuereinnahmen zur Folge. Zusätzlich schädigen 
sie rechtstreue Arbeitgeber und all jene Arbeits-
kräfte, die mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen 
die entstehenden Ausfälle ausgleichen müssen. Da-
rüber hinaus schädigen sie die Beschäftigten selbst, 
weil diese unter schlechten Bedingungen arbei-
ten müssen, Arbeitsschutz und Mindestlohn nicht 
beachtet und ihre Sozialleistungsansprüche und 
Schutzrechte vermindert werden. Schließlich wird 
der Wettbewerb beeinträchtigt: Gesetzestreue Un-
ternehmen können im Wettbewerb gegen die oft 
erheblich günstigere illegal handelnde Konkurrenz 
nicht bestehen und werden in ihrer Existenz be-
droht. Dies führt zum Verlust von legalen Arbeits-
plätzen und verhindert die Schaffung neuer Stellen.

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch, das der Bundestag am 
6.  Juni  2019 verabschiedet hat und das Ende Juni 

im Bundesrat behandelt wird, wird die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit (FKS) als Teil der Zollverwal-
tung erheblich gestärkt und durch zahlreiche neue 
Befugnisse im Sinne einer zentralen Prüfungs- und 
Ermittlungsbehörde in wesentlichen Bereichen des 
Arbeits- und Sozialrechts fortentwickelt. 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
ist eine Arbeitseinheit der deutschen Zoll-
verwaltung mit einer Personalstärke von cir-
ca 7.000 Bediensteten, die bundesweit in 
41 Hauptzollämtern an 113 Standorten tä-
tig sind. Grundlage für die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und der illegalen Beschäfti-
gung ist das Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz (SchwarzArbG). Darin werden die 
Begriffe der Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung definiert und der FKS Aufgaben 
und Befugnisse zugewiesen, auf Grundla-
ge derer sie Prüfungen und Ermittlungsver-
fahren durchführt. Die FKS arbeitet eng mit 
Behörden und Sozialpartnern auf nationaler 
und internationaler Ebene zusammen.

Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch

 ● Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch wird die Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung massiv gestärkt: Sie erhält eine Vielzahl zusätzlicher 
Befugnisse und deutlich mehr Personal, um noch konsequenter und effektiver gegen illegale 
Beschäftigung und den Missbrauch staatlicher Leistungen vorzugehen.

 ● Mit dem Gesetz werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser vor Bezahlung unterhalb 
des Mindestlohns, vor Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen und vor Ausbeutung 
geschützt.

 ● Zugleich sichert das Gesetz die für Zukunftsinvestitionen benötigten staatlichen Einnahmen, 
stärkt rechtstreue Unternehmen durch einen fairen Wettbewerb und erhöht die Chancen von 
Arbeitslosen auf legale Beschäftigung.
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Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch

Die FKS kontrolliert bereits heute die Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen auf dem Arbeitsmarkt. 
Allein in den vergangenen beiden Jahren hat die 
FKS bei ihren Prüfungen und Ermittlungen auf 
dem Gebiet der Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung Verstöße mit einem Gesamtschaden 
von rund 1,8  Mrd. € aufgedeckt. Die Dunkelziffer 
dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Ziel des Ge-
setzes ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
noch besser vor illegalen Lohnpraktiken und Ar-
beitsausbeutung zu schützen, noch konsequenter 
gegen das Vorenthalten von Sozialversicherungs-
beiträgen und damit verbundene Steuerhinterzie-
hung, gegen Sozialleistungsmissbrauch und illegale 
Beschäftigung vorzugehen und die Einhaltung ge-
setzlicher Mindestlohnverpflichtungen noch wirk-
samer zu überprüfen. Zugleich sichert das Gesetz 
die für Zukunftsinvestitionen benötigten staat-
lichen Einnahmen, stärkt rechtstreue Unterneh-
men durch einen fairen Wettbewerb und erhöht die 
Chancen von Arbeitslosen auf legale Beschäftigung. 
Schließlich werden mit dem Gesetz verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, um die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme von Kindergeld zu bekämpfen oder 
bereits von vornherein zu vermeiden. 

Zur Wahrnehmung der neuen Kompetenzen auf 
der Grundlage des Gesetzes ist eine signifikante 
Stärkung des Personals in der Zollverwaltung be-
absichtigt. Neben der in der aktuellen Finanzpla-
nung bereits vorgesehenen Aufstockung der FKS 
auf mehr als 10.000 Stellen bis zum Jahr 2026 sollen 
wegen der durch das Gesetz vorgesehenen neuen 
Aufgaben perspektivisch darüber hinaus weitere 
rund 3.500 Stellen für die FKS sowie rund 900 Stel-
len für die unterstützenden Bereiche innerhalb der 
Zollverwaltung (z.  B. Aus- und Fortbildung, Ein-
satztraining, IT, Einsatzunterstützung) geschaffen 
werden. Darüber hinaus sollen u.  a. die Familien-
kassen und das Informationstechnikzentrum Bund 
(ITZBund) gestärkt werden.

Mit dem Gesetz erfolgen Änderungen insbe-
sondere im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
(SchwarzArbG), im Arbeitnehmer-Entsendege-
setz (AEntG), in der Strafprozessordnung (StPO), 

im Aufenthaltsgesetz (AufenthG), in den Sozial-
gesetzbüchern (SGB II, SGB III, SGB IV, SGB X), im 
Einkommensteuergesetz (EStG) und in der Abga-
benordnung (AO). Das Gesetz tritt – bis auf eine Än-
derung des AEntG, die aufgrund der Umsetzung 
rechtlicher Vorgaben der Europäischen Union (EU) 
erst am 30. Juli 2020 in Kraft tritt, soweit Arbeitge-
ber mit Sitz im Ausland betroffen sind  – am Tag 
nach der Verkündung in Kraft und hat im Wesent-
lichen folgenden Inhalt:

Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität und 
organisierter Kriminalität

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass 
es im Bereich der illegalen Beschäftigung und 
Schwarzarbeit einen hohen Grad organisierter 
Wirtschaftskriminalität gibt, die inzwischen auch 
vor den Grenzen Deutschlands keinen Halt mehr 
macht. Eine häufig vorkommende Form der orga-
nisierten Schwarzarbeit ist der Kettenbetrug unter 
Verwendung von Schein- oder Abdeckrechnungen, 
die von Scheinfirmen erstellt und beispielsweise 
zur Verschleierung von Schwarzarbeit und Steuer-
hinterziehung in den Wirtschaftskreislauf einge-
bracht werden.

Kettenbetrug 
liegt vor, wenn inhaltlich falsche Belege in 
Form von Schein- oder Abdeckrechnun-
gen von Scheinfirmen in den Wirtschafts-
kreislauf eingebracht und „wie eine Dienst-
leistung“ am Markt gehandelt werden. Die 
Kundschaft dieser Scheinfirmen will durch 
das Einbuchen fingierter Fremdleistungen 
als Aufwand in die Buchhaltung Schwarz-
geld für kriminelle Zwecke generieren, um 
dieses im Wesentlichen für Schwarzlohn-
zahlungen an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, verdeckte Gewinnentnahmen, 
„Schmiergeldzahlungen“ für Auftraggeber 
u. a. zu nutzen.
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Um dieser Praxis entgegenzuwirken und eine ef-
fektive Bekämpfung der Wirtschaftskriminali-
tät und der organisierten Kriminalität im Bereich 
der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit zu 
gewährleisten, erhält die FKS mit dem Gesetz er-
weiterte Ermittlungsbefugnisse, insbesondere die 
Möglichkeit, bei bandenmäßigem Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt nach §  266a 
des Strafgesetzbuches (StGB) Maßnahmen der Te-
lekommunikationsüberwachung durchzuführen.1 
Konkret bedeutet dies, dass die Staatsanwaltschaft 
in diesen Fällen die Anordnung der Überwachung 
der Telekommunikation von Verdächtigen bei Ge-
richt beantragen und die FKS mit der Durchfüh-
rung entsprechender Maßnahmen beauftragen 
kann. Darüber hinaus wird die FKS befugt, erken-
nungsdienstliche Maßnahmen für künftige Straf-
verfahren durchzuführen.2 Schließlich wird das 
Erstellen und Inverkehrbringen von Schein- oder 
Abdeckrechnungen, um z. B. Arbeitsentgelt vorzu-
enthalten oder zu veruntreuen, erstmalig bußgeld-
bewehrt sein: Wer diese ausstellt oder in Verkehr 
bringt und dadurch Schwarzarbeit oder illegale Be-
schäftigung ermöglicht, riskiert ein Bußgeld bis zu 
100.000 €. Bei bandenmäßiger Begehung oder bei 
Erlangen größerer Vermögensvorteile kann die 
Geldbuße bis zu 500.000 € betragen.3

Einen weiteren Schwerpunkt des Gesetzes bildet 
die Stärkung der Verfahrensrechte der Zollverwal-
tung. Schon heute stehen den Bediensteten der FKS 
bei der Verfolgung von Straftaten Polizeibefugnisse 
nach der StPO zu. Die Beamtinnen und Beamten 
sind insoweit Ermittlungspersonen der Staatsan-
waltschaft, die das Ermittlungsverfahren im Rah-
men ihrer Sachleitungsbefugnis führt. Durch das 
Gesetz erhält die FKS nunmehr die Befugnis, Straf-
verfahren wegen des Vorenthaltens und Veruntreu-
ens von Arbeitsentgelt gemäß §  266a StGB selbst 
zu führen und abzuschließen, indem die Staats-
anwaltschaft unter bestimmten Voraussetzun-
gen ihre Ermittlungsbefugnisse an die FKS abgibt.4 

1 § 100a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe q StPO-E.

2 § 14 Abs. 3 SchwarzArbG-E.

3 § 8 Abs. 4 und. 5 SchwarzArbG-E.

4 §§ 14a bis 14c SchwarzArbG-E.

Damit unterstützt und ergänzt die FKS zukünftig 
die Arbeit der Staatsanwaltschaften in diesem Be-
reich, wodurch der Verwaltungsvollzug gestärkt 
und die Staatsanwaltschaften entlastet werden. Da-
rüber hinaus wird im gerichtlichen Bußgeldverfah-
ren zugunsten der FKS ein Mitwirkungsrecht in der 
Hauptverhandlung geschaffen. Die Gerichte haben 
die FKS künftig in gerichtlichen Bußgeldverfahren 
stets zu beteiligen, wenn die Staatsanwaltschaft an 
der Hauptverhandlung nicht teilnimmt, und ihr in 
der Hauptverhandlung die Gelegenheit zu geben, 
Fragen an die Beteiligten zu richten.5

Schaffung fairer 
Arbeitsbedingungen

Bekämpfung von 
Arbeitsausbeutung und damit 
verbundenem Menschenhandel

Immer noch gibt es in Deutschland Zwangsarbeit, 
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung. Dies be-
trifft auch Arbeitsverhältnisse, für die Menschen 
gezielt angeworben und die anfangs freiwillig ein-
gegangen wurden. Oftmals werden Beschäftigte 
dabei über die wahren Inhalte der Arbeit und die 
Arbeitsbedingungen getäuscht. Um sie gefügig zu 
halten, werden ihnen teilweise Löhne vorenthalten, 
Ausweisdokumente konfisziert und Drohungen 
ausgesprochen. Die Beschäftigten der FKS sind bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oft als erste an 
Orten, an denen Anzeichen für Menschenhandel 
im Zusammenhang mit Beschäftigung zutage tre-
ten. Deshalb erhält die FKS mit dem Gesetz künftig 
die notwendigen Prüfungs- und Ermittlungskom-
petenzen, um im Rahmen ihrer Prüfungen gegen 
ausbeuterische Arbeitsbedingungen vorgehen und 
Ermittlungen im Bereich Menschenhandel im Zu-
sammenhang mit Beschäftigung, Zwangsarbeit 
und Ausbeutung der Arbeitskraft vornehmen zu 
können.6 Die Strafverfolgung durch die Polizei in 
diesem Deliktfeld wird insoweit ergänzt.

5 § 12 Abs. 5 SchwarzArbG-E.

6 § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SchwarzArbG-E.
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Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch

Bekämpfung der Anbahnung 
von Schwarzarbeit auf 
Tagelöhnerbörsen

In vielen Städten bieten sich Arbeitskräfte für eine 
Beschäftigung auf öffentlichen Straßen oder Plät-
zen an, ein Phänomen, das auch unter dem Be-
griff „Tagelöhnerbörse“ bekannt ist. Den Zuschlag 
bekommt, wer bereit ist, für den niedrigsten Lohn 
zu arbeiten. Oft sind es schwere körperliche Hand-
langerarbeiten auf Baustellen oder im Transport-
gewerbe mit einer Bezahlung weit unter dem ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Bislang 
konnte die FKS erst eingreifen, wenn solche Per-
sonen tatsächlich bei der illegalen Beschäftigung – 
z.  B. auf der Baustelle  – angetroffen wurden. Hier 
werden mit dem Gesetz die Handlungsmöglich-
keiten der FKS vergrößert, indem ihre Prüfungs- 
und Ermittlungskompetenz auch auf das frühere 
Stadium der Anbahnung der illegalen Beschäfti-
gung oder Schwarzarbeit ausgedehnt wird.7 Dies 
ermöglicht es, bereits die Anbahnung von illegaler 
Beschäftigung und Schwarzarbeit zu bekämpfen 
und „Tagelöhnerbörsen“, die häufig mit ausbeute-
rischen Arbeitsbedingungen einhergehen, aufzu-
lösen, um die betroffenen Personen in eine legale 
Beschäftigung zu bringen und damit die Sozialsys-
teme zu sichern.

Auskunftspflichten beim Anbieten 
von Schwarzarbeit

Mit dem Gesetz werden – unabhängig vom Kom-
munikationsmedium  – Herausgeber von ano-
nymen Angeboten oder Werbemaßnahmen bei 
Anhaltspunkten für Schwarzarbeit oder illegale 
Beschäftigung verpflichtet, der FKS auf deren Ge-
such Namen und Anschrift ihres Auftraggebers 

7 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8, § 5a, § 8 Abs. 6 SchwarzArbG-E.

mitzuteilen.8 Neben Print- und sonstigen analo-
gen Medien können Angebote oder Werbemaß-
nahmen auf Online-Dienstleistungsplattformen, 
in Foren oder auf sonstigen elektronischen Kom-
munikationsplattformen, auf denen Dienst- oder 
Werkleistungen angeboten werden, zur Prüfung 
des Auftraggebers der Anzeige herangezogen und 
Informationen von deren Herausgeber eingeholt 
werden. Dadurch werden auch die Prüfungsmög-
lichkeiten von allen, die Dienst- und Werkleistun-
gen auf Online-Plattformen anbieten, verbessert, 
sodass die FKS im Internet angebotene illegale Be-
schäftigung und Schwarzarbeit zukünftig wirksa-
mer verfolgen kann.

Bekämpfung missbräuchlicher 
Unterkunftsbereitstellung

Die FKS prüft bereits jetzt verschiedene Kriterien 
von Mindestarbeitsbedingungen nach dem AEntG, 
z.  B. die Einhaltung von tarifvertraglichen Min-
destlöhnen und Urlaubsansprüchen. Das Gesetz er-
weitert diesen Katalog um tarifvertraglich verein-
barte Unterkunftsbedingungen9, um dem Problem 
der aktuell vielfach fehlenden Unterkunftsmög-
lichkeiten für auswärtige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu begegnen. Diese Entwicklung 
hat derzeit nicht selten unerwünschte soziale Ne-
beneffekte, etwa wenn solche Arbeitskräfte – wie in 
einigen Großstädten zu beobachten  – z.  B. in Ob-
dachlosenunterkünfte ausweichen oder in über-
füllten „Schrottimmobilien“ zu überteuerten Mie-
ten untergebracht werden. Die FKS wird zukünftig 
die tariflich vereinbarten Arbeitgeberpflichten zur 
Bereitstellung geeigneter Wohnunterkünfte  – ak-
tuell z.  B. im Baugewerbe  – prüfen und Verstöße 
ahnden.10

8 § 7 SchwarzArbG-E, § 14 Telemediengesetz-E.

9 § 5 Satz 1 Nr. 4, § 6 Abs. 1, § 16 AEntG-E.

10 § 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG.
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Mit dieser Neuregelung erhält die FKS ein flanki-
erendes Wohnungsbetretungsrecht, um die miss-
bräuchliche Bereitstellung von Unterkünften zu 
überprüfen.11 Dieses gilt gemäß den grundgesetz-
lichen Vorgaben (Art. 13 Abs. 7 des Grundgesetzes) 
ausschließlich zur Verhütung dringender Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ein sol-
ches Wohnungsbetretungsrecht steht bereits einer 
Vielzahl von Behörden in Deutschland zu, z. B. Ge-
werbe-, Finanz- und Arbeitsschutzbehörden. Eine 
Wohnungsdurchsuchung ist darüber hinaus durch 
die FKS auch weiterhin nur mit richterlichem Be-
schluss möglich.12

Erweiterung der 
Ausweismitführungs- und 
Sofortmeldepflicht

Nach dem SchwarzArbG und dem SGB IV unterlie-
gen bestimmte Branchen wie das Baugewerbe, die 
Gastronomie oder die Transportbranche einer Aus-
weismitführungs- beziehungsweise Sofortmelde-
pflicht. Nach den Erkenntnissen der FKS und ihrer 
Zusammenarbeitsbehörden handelt es sich beim 
Wach- und Sicherheitsgewerbe ebenfalls um eine 
von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung be-
sonders betroffene Branche. Beschäftigte im Wach- 
und Sicherheitsgewerbe haben häufig wechselnde 
Arbeitsorte, sodass an die Durchführung von Prü-
fungen der FKS in diesem Bereich besondere An-
forderungen zu stellen sind. Die Identifizierung 
und Befragung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer vor Ort liefert entscheidende Informa-
tionen für die Überprüfung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerpflichten, wie z.  B. der Gewährung 
von Mindestarbeitsbedingungen, der Einhaltung 
von Beitragspflichten der Arbeitgeber zur Sozial-
versicherung oder ausländerrechtlicher Vorgaben. 
Künftig besteht daher auch für das Sicherheitsge-
werbe eine Ausweismitführungspflicht sowie eine 
stärkere Dokumentationspflicht für Arbeitszeiten13, 

11 § 17 Satz 1 Nr. 3 AEntG-E.

12 Vergleiche § 102 StPO.

13 § 2a Abs. 1 Nr. 11 SchwarzArbG-E, § 28a Abs. 4 Satz 1 Nr. 11 
SBG IV-E.

um Prüfungen wirksam vornehmen und Verstö-
ßen konsequent begegnen zu können.

Bekämpfung von 
Scheinselbstständigkeit

Auftraggeber versuchen häufig, anfallende Sozial-
versicherungsbeiträge durch Scheinselbstständig-
keit des Auftragnehmers vorzuenthalten. Dabei ist 
zu beobachten, dass professionell organisierte Ver-
mittlungen dafür vermehrt Bürgerinnen und Bür-
ger aus EU-Mitgliedstaaten gezielt anwerben. Im 
Ergebnis führt dies zu fehlender sozialer Absiche-
rung bei den vermeintlich Selbstständigen und ei-
ner Belastung der Sozialsysteme. Bereits heute 
übersenden die Gewerbemeldestellen Verdachts-
fälle an die FKS, die eine Scheinselbstständigkeit 
jedoch nur bei einem bekannten Auftraggeber am 
konkreten Arbeitsort überprüfen kann. Mit dem 
Gesetz wird die FKS zukünftig die Prüfung und Er-
mittlung von Scheinselbstständigkeit auch ohne 
konkreten Arbeitsort durchführen können.14 Dazu 
kann die FKS künftig auch verlangen, dass die 
vermeintlich Selbstständigen schriftlich oder an 
Amtsstelle mündlich Auskünfte erteilen oder Un-
terlagen vorlegen. Darüber hinaus begehen Arbeit-
geber, die leichtfertig Beiträge der Beschäftigten 
oder des Arbeitgebers zur Sozialversicherung vor-
enthalten, zukünftig eine Ordnungswidrigkeit, die 
von der FKS mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € 
geahndet werden kann.15 Damit wird eine Sankti-
onslücke zur strafbaren vorsätzlichen Begehungs-
weise nach § 266a StGB geschlossen.

Bekämpfung von 
Sozialleistungsmissbrauch

Der Sozialleistungsbetrug durch Scheinarbeits-
verhältnisse und vorgetäuschte Selbstständigkeit 
nimmt an Bedeutung zu. Häufig werden Arbeits-
verhältnisse nur vorgetäuscht, d.  h. sie bestehen 

14 §§ 3 ff. SchwarzArbG-E.

15 § 8 Abs. 3 und. 6 SchwarzArbG-E.
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lediglich auf dem Papier, um beispielsweise so-
genannte Aufstockungsleistungen (Arbeitslosen-
geld II) nach dem SGB II zu beantragen. Diese Form 
des Sozialleistungsbetrugs tritt häufig organisiert 
auf, wobei gezielt Arbeitskräfte aus EU-Mitglied-
staaten angeworben werden, die dann einen Groß-
teil der beantragten Sozialleistungen „als Provisi-
onen“ an professionelle in Deutschland ansässige 
Mittelsleute abgeben müssen. Um auch in diesen 
Fällen aktiv werden zu können, ist mit dem Gesetz 
eine neue umfassende Prüfungs- und Ermittlungs-
kompetenz der FKS geschaffen worden.16

Die FKS prüft und ermittelt zukünftig auch in Fäl-
len, die nicht auf eine tatsächliche Erbringung oder 
das tatsächliche Ausführenlassen von Dienst- oder 
Werkleistungen angelegt sind, sondern in denen 
ein Arbeitsverhältnis oder eine Selbstständigkeit 
vorgetäuscht werden, um Sozialleistungen nach 
dem SGB II und SGB III unrechtmäßig zu erlangen. 
Dadurch werden die Effektivität der Leistungsbe-
trugsbekämpfung und die Sicherstellung des recht-
mäßigen Sozialleistungsbezugs verbessert.

Im Hinblick auf Kindergeldleistungen erhält die 
FKS außerdem die Befugnis, im Rahmen ihrer Kon-
trollen nach dem SchwarzArbG Anhaltspunkte für 
ungerechtfertigten Kindergeldbezug zu überprü-
fen und diese durch Sofortmitteilung an die zu-
ständige Familienkasse zur weiteren Prüfung und 
gegebenenfalls Ermittlung weiterzugeben.17 Darü-
ber hinaus erhält die FKS die Befugnis, an Prüfun-
gen der Familienkassen mitzuwirken, um diese bei 
Vor-Ort-Maßnahmen zu unterstützen.

Stärkung der Zusammenarbeit und 
des Datenaustauschs

Eine effektive Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung und Leistungsmissbrauch erfordert 
eine stärkere Vernetzung der zuständigen Behör-
den. Durch das Gesetz werden deshalb auch die 

16 § 1 Abs. 2 Satz 2, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, §§ 3 ff. 
SchwarzArbG-E.

17 § 2 Abs. 1 Satz 3 SchwarzArbG-E.

Zusammenarbeit und der Datenaustausch zwi-
schen den bei der Aufdeckung und Bekämpfung 
von illegaler Beschäftigung, Schwarzarbeit und 
Leistungsmissbrauch beteiligten Behörden deut-
lich ausgeweitet. Das Gesetz legt für die FKS neue 
Zusammenarbeitsbehörden fest, sodass zwischen 
den Behörden die gegenseitige Unterstützung 
und ein entsprechender Informationsaustausch 
ermöglicht und die Bekämpfung von illega-
len Lohnpraktiken im Wege eines ganzheitlichen 
Prüfungsansatzes verbessert werden. Neue Zusam-
menarbeitsbehörden sind die Familienkassen, die 
Anmelde- und Erlaubnisbehörden nach dem Pro-
stituiertenschutzgesetz, die Sozialkassen nach dem 
Tarifvertragsgesetz, die Bewachungserlaubnisbe-
hörden nach §  34a der Gewerbeordnung (GewO), 
die für die Genehmigung und Überwachung des 
gewerblichen Güterkraftverkehrs zuständigen 
Landesbehörden und die für die Überprüfung der 
Einhaltung der Vergabe- und Tariftreuegesetze der 
Länder zuständigen Prüfungs- oder Kontrollstel-
len.18 Das Gesetz sieht darüber hinaus eine noch 
engere Zusammenarbeit und einen verstärkten In-
formationsaustausch der FKS mit den Polizeivoll-
zugsbehörden vor.19 Außerdem soll die Zusammen-
arbeit mit den im Bereich von Menschenhandel 
und Arbeitsausbeutung tätigen Fachberatungen, 
Anlaufstellen und Austauschgremien deutlich in-
tensiviert werden.

Mit dem Gesetz sind darüber hinaus zahlreiche da-
tenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnisse ins-
besondere für die FKS, die Familienkassen und die 
übrigen beteiligten Behörden geschaffen worden, 
die den automatisierten Datenaustausch bezie-
hungsweise Datenabruf im Verbund der Behörden 
ermöglichen werden. Die Umsetzung der automa-
tisierten Zugriffsmöglichkeiten wird durch die An-
passung der betroffenen IT-Verfahren erfolgen. 
Der elektronische Datenaustausch beziehungs-
weise Datenabruf wird den schnellen und effizien-
ten Informationsfluss zwischen den Behörden er-
möglichen, sodass auf Mitteilungen in Papierform, 

18 § 2 Abs. 4 Satz 1 SchwarzArbG-E.

19 § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 SchwarzArbG-E.
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die oftmals zeitaufwendig sind, weitestgehend ver-
zichtet werden kann.

Konkret wird die FKS im Bereich der Schwarzarbeit 
und des Sozialleistungsmissbrauchs berechtigt, Da-
ten aus den Datenbeständen der Leistungsträger 
nach SGB II und SGB III (Bundesagentur für Arbeit, 
gemeinsame Einrichtungen und die zugelassenen 
kommunalen Träger (Jobcenter)), der Träger der 
Rentenversicherung und – im Bereich des Umsatz-
steuerbetrugs  – des Bundeszentralamts für Steu-
ern automatisiert abzurufen.20 Umgekehrt werden 
Daten aus dem IT-System der FKS zu bestimmten 
Zwecken an die Leistungsträger nach SGB  II und 
SGB III, die Familienkassen und die Sozialhilfeträ-
ger nach SGB XII automatisiert übermittelt21; Infor-
mationen, die der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten dienen, hat 
die FKS an die Polizei und Strafverfolgungsbehör-
den weiterzuleiten. Darüber hinaus wird die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit der FKS mit den 
entsprechenden Behörden anderer EU-Mitglied-
staaten im Rahmen des Binnenmarkt-Informati-
onssystems (Internal Market Information System, 
IMI) gestärkt.22

Beim Kindergeld dürfen die Familienkassen künf-
tig den Sozialleistungs- und Sozialhilfeträgern so-
wie den für den Unterhaltsvorschuss zuständigen 
Stellen den für die jeweilige Kindergeldzahlung 
maßgebenden Sachverhalt durch automatisierte 
Abrufverfahren bereitstellen23, umgekehrt dürfen 
die Träger der Rentenversicherung und die Leis-
tungsträger nach dem SGB II und SGB III den Fa-
milienkassen die zur Überprüfung des Kinder-
geldantrags erforderlichen Daten automatisiert 
übermitteln. In grenzüberschreitenden Fällen dür-
fen die Familienkassen künftig den zuständigen 
Stellen eines anderen EU-Mitgliedstaats den für 
die jeweilige Kindergeldzahlung maßgebenden 

20 § 6 Abs. 2 und 3 SchwarzArbG-E.

21 § 17 Abs. 1 Satz 1 SchwarzArbG-E.

22 § 6 Abs. 6 SchwarzArbG-E.

23 § 68 Abs. 5 EStG-E.

Sachverhalt automatisiert übersenden24, um bei-
spielsweise Doppelzahlungen zu vermeiden.

Schließlich sieht das Gesetz weitere Regelun-
gen vor, die eine Vernetzung der Behörden im Be-
reich illegale Beschäftigung und Leistungsmiss-
brauch gewährleisten. Durch die Änderung des 
§  93  AO werden die Träger der Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Kreis der 
Kontenabrufberechtigten aufgenommen, um zu 
ermöglichen, dass das Vorliegen der Leistungsvo-
raussetzungen auch für die Leistungsberechtig-
ten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mittels 
Kontenabrufverfahren überprüft und die Gewäh-
rung ungerechtfertigter Leistungen verhindert 
werden kann. Den nach Landesrecht für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem SchwarzArbG zuständigen Stellen wird 
die Möglichkeit eingeräumt, am automatisierten 
Verfahren der Bundesnetzagentur – entsprechend 
den Behörden der Zollverwaltung – teilzunehmen, 
um die für ihre ordnungsgemäße Aufgabenerfül-
lung notwendigen Daten aus den Kundendateien 
auf vereinfachtem Weg zu erhalten.25

Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Kindergeldbezug

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch werden  – neben der 
oben genannten Erweiterung der Prüfbefugnis 
der FKS und des Datenaustauschs  – auch kinder-
geldrechtliche Regelungen im EStG angepasst. Neu 
zugewanderte Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger haben in den ersten drei Monaten nur An-
spruch auf Kindergeld, wenn sie in Deutschland 
erwerbstätig sind.26 Damit soll eine unangemes-
sene finanzielle Belastung des Bundeshaushalts 
durch diejenigen zugewanderten Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger, die dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung stehen, verhindert werden. 

24 § 68 Abs. 6 EStG-E.

25 § 112 Abs. 2 Nr. 8 Telekommunikationsgesetz-E.

26 § 62 Abs. 1a EStG-E.
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Nach Ablauf der ersten drei Monate wird der An-
spruch auf Kindergeld mit der Freizügigkeitsbe-
rechtigung der Betreffenden verknüpft. Sofern der 
Aufenthalt allein der Arbeitsuche dient, soll noch 
kein Kindergeldanspruch bestehen. Ob die Voraus-
setzungen für eine ausreichende Freizügigkeitsbe-
rechtigung vorliegen, prüft die Familienkasse in 
eigener Zuständigkeit und informiert gegebenen-
falls die Ausländerbehörden über das Ergebnis der 
Prüfung. Stellt die Familienkasse fest, dass die Vo-
raussetzungen für eine Freizügigkeitsberechtigung 
nicht vorliegen, besteht kein Kindergeldanspruch. 
Die Familienkasse trifft jedoch keine Entscheidung 
über das Bestehen des Freizügigkeitsrechts selbst. 
Erhält die Familienkasse Kenntnis von Tatsachen, 
die zum Ruhen oder Wegfall des Anspruchs führen, 
kann sie die Zahlung des Kindergelds ohne Ertei-
lung eines Bescheids vorläufig einstellen.27 Damit 
kann die Familienkasse schneller auf Änderungen 
in den Verhältnissen reagieren und Überzahlun-
gen verhindern. Stellt sich heraus, dass die vorläu-
fige Zahlungseinstellung unbegründet war, hat sie 
die ausstehenden Kindergeldbeträge unverzüglich 
nachzuzahlen. Ferner enthält das Gesetz eine klar-
stellende Regelung zur rückwirkenden Zahlung 

27 § 71 EStG-E.

von Kindergeld28 und eine Aktualisierung bei den 
begünstigten Freiwilligendiensten.

Fazit

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch erhält die Zollverwal-
tung zusätzliche Befugnisse, um noch konsequen-
ter und effektiver gegen illegale Beschäftigung, den 
Missbrauch staatlicher Leistungen und unfaire Ar-
beitsbedingungen vorgehen zu können. Darüber 
hinaus bestimmt das Gesetz Maßnahmen für die 
bessere Vernetzung der beteiligten Behörden und 
schafft Regelungen im Zusammenhang mit dem 
Kindergeldbezug. Mit dem Gesetz werden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer besser vor Bezah-
lung unter Mindestlohn, Nichtabführung von So-
zialbeiträgen und Ausbeutung geschützt. Für die 
Arbeitgeber werden faire Wettbewerbsbedingun-
gen geschaffen und die staatlichen Einnahmen wer-
den gesichert. Insgesamt sorgt das Gesetz für mehr 
Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt.29

28 § 70 Abs. 1 EStG-E.

29 Mehr Informationen:  www.mehrordnungundfairness.de
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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Die deutsche Wirtschaft ist im 1. Quartal 2019 um 0,4 % gewachsen. Positive Impulse kamen insbesondere 
aus der Binnenwirtschaft.

 ● Das Verarbeitende Gewerbe entwickelte sich dagegen im 1. Quartal weiterhin schwach. Im April verzeich-
nete die Industrieproduktion einen kräftigen Rückgang.

 ● Auch die Exporte lagen im April deutlich unter dem Niveau des Vormonats, worin sich die weiterhin abge-
schwächte globale Konjunkturdynamik widerspiegeln dürfte.

 ● Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hält an, schwächte sich im Mai aber leicht ab. Die Nachfrage nach Ar-
beitskräften hat sich auf hohem Niveau etwas verringert.

Finanzen

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Mai 2019 gegenüber dem Vorjahres-
monat um 1,5 % gestiegen. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern lagen auf Vorjahresniveau. 
Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im Mai 2019 mit einem Plus von 4,8 % über Vorjahresniveau. 
Ein höheres Steueraufkommen aus der Energiesteuer (+4,3 %), der Kraftfahrzeugsteuer (+9,2 %) sowie der 
Tabaksteuer (+14,5 %) sind hierfür ursächlich.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Mai 2019 auf rund 132 Mrd. €. 
Damit sind die Einnahmen um 0,9 % (rund -1,2 Mrd. €) niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Dabei sanken die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) um 2,2 % (rund -2,7 Mrd. €). 
Ein wesentlicher Grund ist eine um rund 3,7 Mrd. € höhere Zahlung von BNE-Eigenmitteln an die EU 
als von Januar bis Mai 2018. Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich kumuliert bis Mai 2019 auf 
140,7 Mrd. € und lagen damit um 3,4 % (rund +4,6 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im 
Zeitraum Januar bis Mai 2019 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 8,7 Mrd. € auf. Die Ein-
nahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen und beeinflussen 
somit die eingesetzten Kassenmittel in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem Maße.

Europa

 ● Der Monatsbericht Juni beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und des ECOFIN-Rats 
am 16./17. Mai 2019 in Brüssel.

 ● Schwerpunkte der Sitzungen waren u. a. die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion mit dem 
Schwerpunkt eines Haushaltsinstruments, die Wirtschaftslage in Europa und diverse Steuerthemen.
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Kräftige Binnenwirtschaft, 
eingetrübte Aussichten für die 
Industrie

Getragen von binnenwirtschaftlichen Kräften ist 
die deutsche Wirtschaft im 1.  Quartal  2019 wie-
der kräftiger gewachsen. Nach einer abgeschwäch-
ten Dynamik in der 2.  Jahreshälfte 2018 verzeich-
nete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1. Quartal 
preis-, kalender- und saisonbereinigt einen An-
stieg von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal. Deutli-
che Zugewinne gegenüber dem Vorquartal zeigten 
sich sowohl bei den Investitionen in Ausrüstungen 
(+1,2 %) als auch bei den Bauinvestitionen (+1,9 %). 
Auch der private Konsum (+1,2 %) legte im Ver-
gleich zum Vorquartal kräftig zu, worin sich ins-
besondere die sehr gute Arbeitsmarktentwicklung 
widerspiegeln dürfte. Die Exporte sind im 1. Quar-
tal mit einem Anstieg von  1,0 % etwas stärker ge-
wachsen als die Importe (+0,7 %).

Auf der Entstehungsseite waren divergierende Ent-
wicklungen zu verzeichnen: Positive Impulse ka-
men insbesondere aus dem Baugewerbe, mit einem 
Anstieg der Bruttowertschöpfung um 4,6 % im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal. Auch aus dem Dienst-
leistungssektor kamen wichtige Wachstums-
impulse. Hier verzeichnete insbesondere der Sektor 
Informations- und Kommunikationsdienstleistun-
gen (+3,1 %) einen kräftigen Anstieg. Dagegen ist 
die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Ge-
werbe im 1.  Quartal im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich gesunken (-2,4 %).

Aktuelle Wirtschaftsdaten deuten auf eine anhal-
tend zweigeteilte Entwicklung auch im 2. Quartal 
hin. Während weiterhin positive Impulse aus dem 
Dienstleistungssektor und dem Baugewerbe zu 

erwarten sind, ist mit einer fortgesetzt gebremsten 
Dynamik in der Industrie zu rechnen, die – wegen 
der starken Exportabhängigkeit des Verarbeiten-
den Gewerbes – mit der Abkühlung der Weltkon-
junktur im Zusammenhang stehen dürfte. So war 
die Industrieproduktion im April kräftig rückläufig. 
Die Auftragseingänge haben sich zwar leicht stabi-
lisiert, bleiben aber weiter auf niedrigem Niveau.

Auch bei der Exportdynamik muss in den kommen-
den Monaten mit einer schwachen Entwicklung ge-
rechnet werden. Die nominalen Warenexporte ver-
zeichneten im April einen kräftigen Rückgang im 
Vergleich zum Vormonat. Hier dürften sich wei-
ter die Nachfrageeinbußen im Zuge der gebremsten 
weltwirtschaftlichen Konjunktur widerspiegeln. Zu-
dem könnte auch die Furcht vor einem ungeregel-
ten Brexit zu Vorzieheffekten im 1. Quartal geführt 
haben, wonach im April wieder eine Normalisierung 
einsetzte. Zusätzlich bestehen außenwirtschaftliche 
Unsicherheiten und Risiken, was exportorientierte 
Unternehmen weiter belasten könnte.

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt bleibt intakt, hat 
sich zuletzt aber etwas abgeschwächt. Die Erwerbs-
tätigkeit stieg im April weiter an, verzeichnete je-
doch geringere Zuwächse als in den Vormonaten. 
Dagegen ist der Anstieg der Arbeitslosenzahl im 
Mai zum Teil auf einen Sondereffekt im Zuge von 
Prüfaktivitäten zum Arbeitsvermittlungsstatus von 
Arbeitslosengeld-II-Berechtigten zurückzuführen. 
Gleichwohl könnte auch die konjunkturelle Ab-
kühlung einen Anteil haben. Die Arbeitslosenquote 
lag im Mai bei 4,9 % und damit 0,2 Prozentpunkte 
unter der Quote des Vorjahresmonats. Insgesamt 
deuten Frühindikatoren auf einen fortgesetzten, 
aber verlangsamten Beschäftigungsaufbau in den 
kommenden Monaten hin.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
Juni 2019

44

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19 3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 -0,2 +0,0 +0,4 +1,1 +0,9 +0,6 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +0,4 +0,3 +0,9 +3,0 +2,9 +2,7 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.531 +3,1 -0,5 +0,7 +0,7 +2,6 +2,7 +2,1 

Arbeitnehmerentgelte 1.746 +4,6 +1,6 +0,8 +1,2 +5,0 +4,4 +4,7 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

786 -0,2 -5,0 +0,5 -0,5 -2,1 -2,2 -2,6

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.930 +3,2 +0,6 +1,3 +0,5 +2,6 +3,4 +3,2 

Bruttolöhne und -gehälter 1.433 +4,8 +1,7 +0,4 +1,3 +5,3 +4,6 +4,6 

Sparen der privaten Haushalte 207 +9,0 +4,3 +3,0 -2,4 +10,9 +11,2 +8,0 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Mrz 19 Apr 19
Zweimonats-
durchschnitt Mrz 19 Apr 19

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 +1,6 -3,7 -0,8 +2,0 -0,5 +0,8 

Waren-Importe 1.090 +5,7 +0,7 -1,3 -0,8 +4,7 +2,1 +3,4 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 +0,5 -1,9 -0,3 -0,9 -1,8 -1,3

Industrie³ 105,9 +1,1 +0,7 -2,5 -0,5 -2,0 -3,4 -2,7

Bauhauptgewerbe 109,0 +0,3 -0,1 +0,2 +1,9 +9,1 +7,6 +8,4 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 +0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -1,4 -1,0

Inland 102,2 -0,3 -0,9 +0,5 -1,4 -1,8 -0,8 -1,3

Ausland 108,4 +1,4 +1,0 -1,6 -0,1 +0,8 -2,0 -0,6

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 +0,8 +0,3 -1,1 -5,9 -5,3 -5,6

Inland 103,4 -1,9 -4,6 -0,8 -5,7 -7,4 -5,1 -6,3

Ausland 111,3 +2,1 +4,8 +1,1 +2,3 -4,8 -5,4 -5,1

Bauhauptgewerbe 122,6 +4,7 -1,9 . -7,2 +11,3 . +5,5 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,3 +1,7 +0,0 -2,0 -0,8 -2,0 +4,0 +0,9 

Handel mit Kfz 112,1 +1,9 +0,0 . +1,1 +2,6 . +3,8 
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Das Steueraufkommen (ohne Gemeindesteuern) 
erhöhte sich im Mai 2019 um 1,5 % gegenüber dem 
Vorjahresmonat und spiegelt zum Teil die gespal-
tene gesamtwirtschaftliche Entwicklung wider. 
Die eher binnenwirtschaftlich bestimmten Auf-
kommen von Lohnsteuer (+5,1 %) und Steuern vom 
Umsatz (+5,0 %) entwickelten sich erneut sehr ro-
bust. Dagegen zeigt sich insbesondere die Körper-
schaftsteuer im Veranlagungsmonat Mai schwach. 
Der Rückgang war vor allem auf eine deutliche Zu-
nahme der Erstattungen zurückzuführen. Die ver-
brauchsabhängigen Bundessteuern erhöhten sich 
zwar um  4,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat, 
waren allerdings durch eine Aufkommensverschie-
bung in den Monat Mai überzeichnet.

Exporte und Importe merklich 
rückläufig

Die nominalen Warenexporte sind im April im Ver-
gleich zum Vormonat saisonbereinigt um 3,7 % ge-
sunken, nach einem Anstieg im März um  1,6 %. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Wa-
ren-Ausfuhren um  0,5 % niedriger. In Länder der 
Europäischen Union (EU) wurden im Zeitraum 
von Januar bis April  2019 Waren im Wert von 
265,5 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 0,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 
im Vorjahr. Die Ausfuhren in Drittländer sind 
mit  3,0 % gegenüber dem Vormonat am stärksten 
angestiegen. Die Ausfuhren in den Euroraum und 
den Nicht-Euroraum verzeichneten einen etwas ge-
ringeren Anstieg (+1,1 % beziehungsweise +0,5 %).

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -8 -12 +60 -157 -155 -80

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +35 +32 . +491 +484 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

32,99 +2,3 +26,7 . . +645,8 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19

Importpreise 102,7 +2,6 +0,0 +0,3 . +1,7 +1,4 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 -0,1 +0,5 . +2,4 +2,5 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +0,4 +1,0 +0,2 +1,3 +2,0 +1,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19

Klima +24,8 +23,7 +21,2 +17,7 +16,0 +17,9 +17,0 +14,1 

Geschäftslage +42,4 +41,9 +40,0 +38,5 +36,5 +37,0 +35,7 +29,3 

Geschäftserwartungen +8,5 +6,8 +3,9 -1,2 -2,8 +0,4 -0,2 -0,2

1 Stand Jahre: Januar 2019; Quartale: Juni 2019.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Auch die nominalen Warenimporte lagen im Ap-
ril saisonbereinigt unter dem Niveau des Vormo-
nats  (-1,3 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat 
stiegen die Importe um 2,1 % an. Im Zeitraum zwi-
schen Januar und April wurden Waren im Wert von 
214,9 Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was einem 
Anstieg von  4,6 % gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum entspricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum 
nahmen um  5,2 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum 
und aus Drittländern stiegen die Importe um 3,5 % 
beziehungsweise 3,7 %.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) blieb im Zeitraum Januar bis April mit 
79,6  Mrd. € unter dem entsprechendem Vorjah-
resniveau  (-1,9  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüber-
schuss lag mit 89,8 Mrd. € um 2,9 Mrd. € unter dem 
Wert des Vorjahreszeitraums.

Die nominalen Warenexporte konnten die leichten 
Zugewinne des Vormonats nicht bestätigen und 
sind zum Start ins 2.  Quartal merklich rückläufig. 
In der schwachen Exportentwicklung dürften sich 
weiterhin die gebremste weltwirtschaftliche Kon-
junktur und die damit einhergehenden Nachfra-
geeinbußen widerspiegeln. Aber auch eine eintre-
tende Normalisierung nach Vorzieheffekten im 
1. Quartal aus Furcht vor einem ungeregelten Bre-
xit könnte hier eine Rolle spielen. Zusätzlich blei-
ben die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten und 
Risiken hoch. Frühindikatoren deuten auf eine wei-
terhin verhaltene Exportentwicklung in den kom-
menden Monaten hin. So blieben die ifo Exporter-
wartungen im Verarbeitenden Gewerbe auch im 
Mai auf anhaltender Talfahrt.

Kräftiger Rückgang der 
Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im 
April  2019 gegenüber dem Vormonat um saison-
bereinigt 1,9 % gefallen (nach +0,5 % im März). Im 
Zweimonatsvergleich verzeichnet die Produktion 
damit einen Rückgang von 0,3 % im Vergleich zur 
Vorperiode.

Einen kräftigen Rückgang verzeichnete die In-
dustrieproduktion. Sie lag im April saisonberei-
nigt um 2,5 % unterhalb des Vormonatsniveaus. Im 
Zweimonatsvergleich ist sie gegenüber der Vorperi-
ode um 0,5 % rückläufig. Die Produktion von Inves-
titionsgütern nahm im April mit einem Rückgang 
von 3,3 % im Vergleich zum Vormonat am stärks-
ten ab, gefolgt von der Produktion von Vorleis-
tungsgütern, die um 2,1 % rückläufig war. Die Kon-
sumgüterproduktion verzeichnete einen Rückgang 
von 0,8 %.

Die Umsätze in der Industrie waren im April sai-
sonbereinigt um 0,6 % im Vergleich zum Vormonat 
rückläufig. Während Inlandsumsätze im Vergleich 
zum Vormonat um 0,5 % anstiegen, waren die Aus-
landsumsätze um  1,6 % rückläufig. Im Zweimo-
natsvergleich sind die Umsätze gegenüber der Vor-
periode um 0,7 % zurückgegangen.

Im April nahmen die Auftragseingänge im Ver-
arbeitenden Gewerbe moderat um saisonberei-
nigt  0,3 % gegenüber dem Vormonat zu. Ohne 
Großaufträge stieg das Ordervolumen jedoch im 
April um  2,1 % im Vergleich zum Vormonat an. 
Aufträge aus dem Inland gingen im Vergleich zum 
Vormonat um 0,8 % zurück. Auslandsaufträge ver-
zeichneten gegenüber dem Vormonat dagegen ei-
nen Anstieg von 1,1 %. Während Aufträge aus dem 
Euroraum um  5,8 % abnahmen, sind die Aufträge 
aus dem restlichen Ausland um 5,7 % im Vergleich 
zum Vormonat gestiegen. Im Zweimonatsvergleich 
liegen die Auftragseingänge um  1,1 % unter dem 
Niveau der Vorperiode.

Die Bauproduktion entwickelte sich im April wei-
terhin positiv, auch wenn der Anstieg gegenüber 
dem Vormonat mit  0,2 % etwas geringer als im 
März ausfiel. Im Zweimonatsvergleich nahm sie 
um 1,9 % gegenüber der Vorperiode zu.

Nach einer leichten Stabilisierung im Vormo-
nat wurde die Industrieproduktion im April deut-
lich verringert. Insbesondere die Produktion von 
Investitionsgütern lag merklich unter dem Ni-
veau des Vormonats. Die Auftragseingänge ha-
ben sich mit einem leichten Anstieg im April etwas 
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stabilisiert, verbleiben aber auf niedrigem Niveau. 
Frühindikatoren deuten auf eine anhaltend ge-
bremste Entwicklung der Industrieproduktion in 
den kommenden Monaten hin. So blieb der ifo Ge-
schäftsklimaindex für das Verarbeitende Gewerbe 
auch im Mai auf niedrigem Niveau. Insbesondere 
die Einschätzung der aktuellen Lage seitens der 
Unternehmerinnen und Unternehmer fiel dabei 
deutlich pessimistischer aus.

Verbraucherstimmung leicht 
eingetrübt, aber weiterhin 
stabil

Das Konsumklima blieb laut Konsumklimaindex 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit 
saisonbereinigt 10,2 Punkten im Mai 2019 weiter-
hin stabil. Im Juni wird laut der GfK-Prognose der 
Konsumklimaindex leicht auf 10,1 Punkte sinken. 
Damit behauptet das Konsumklima sein insge-
samt gutes Niveau trotz uneinheitlicher Verbrau-
cherstimmung. So verbesserten sich zwar die Ein-
kommenserwartungen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher auf hohem Niveau nochmals leicht, 
jedoch trübte sich der Blick auf die zukünftige Kon-
junkturentwicklung weiter ein. Auch die Anschaf-
fungsneigung gab auf hohem Niveau leicht nach. 
Laut der GfK spiegeln die getrübten Konjunktur-
aussichten weiterhin die abgeschwächte globale 
Konjunkturdynamik sowie die anhaltenden au-
ßenwirtschaftlichen Unsicherheiten und Risiken 
wider.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) waren im Ap-
ril  2019 um saisonbereinigt  2,0 % niedriger als im 
Vormonat, verzeichneten im Vorjahresvergleich 
aber einen Anstieg von  4,0 %. Das ifo  Geschäfts-
klima im Einzelhandel verbesserte sich im Mai 2019 
leicht, während der ifo  Geschäftsklimaindex ins-
gesamt dagegen erneut gesunken ist. Hier fiel ins-
besondere die Einschätzung der aktuellen Lage 
der Unternehmerinnen und Unternehmer merk-
lich pessimistischer aus. Neben dem Einzelhandel 
konnte sich einzig die Stimmung im Baugewerbe 
im Mai verbessern.

Abgeschwächte 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im April 2019 bei 45,11 Mil-
lionen Personen (+484.000  Personen bezie-
hungsweise +1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Sai-
sonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
32.000  Personen gegenüber dem Vormonat zu 
(März: +35.000  Personen). Wie auch in den Vor-
monaten beruht der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, die (nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit) im März 
bei 33,31  Millionen Personen lag. Der Vorjahres-
stand wurde damit um 646.000  Personen über-
schritten. Saisonbereinigt verzeichnete die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung im März 
einen Zuwachs von 27.000  Personen gegenüber 
dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten sich 
im Vorjahresvergleich in der Metall- und Elekt-
roindustrie sowie bei Qualifizierten Unterneh-
mensdienstleistungen. Abnahmen waren bei der 
Arbeitnehmerüberlassung und den Finanz- und 
Versicherungsdienstleistern zu verzeichnen.

Im Mai 2019 waren nach Ursprungswerten 
2,236  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 7.000  Personen mehr als im Vor-
monat und 80.000  Personen weniger als vor ei-
nem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote lag 
bei  4,9 % und damit 0,2  Prozentpunkte unter der 
Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenzahl erhöhte sich aufgrund eines Son-
dereffekts im Vergleich zum Vormonat kräftig um 
60.000  Personen. Die Zahl der Erwerbslosen nach 
dem Konzept der International Labour Organiza-
tion (ILO) betrug im April 2019 1,38 Millionen Per-
sonen. Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungs-
zahlen bei 3,2 % (saisonbereinigt 3,2 %).

Der kräftige Anstieg der saisonbereinigten Ar-
beitslosenzahl im Mai  2019 ist überwiegend 
darauf zurückzuführen, dass nach Prüfak-
tivitäten zum Arbeitsvermittlungsstatus von Ar-
beitslosengeld-II-Berechtigten nun etwa  30.000 
bis 40.000 Personen mehr als arbeitslos gerechnet 
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werden. Daneben könnte sich auch die konjunktu-
relle Abkühlung im Anstieg der Arbeitslosigkeit wi-
derspiegeln. Der Stellenindex der Bundesagentur 
für Arbeit (BA-X), der die Arbeitskräftenachfrage am 
ersten Arbeitsmarkt abbildet, hat im Mai 2019 leicht 
nachgegeben. Er ist im Vergleich zum Vormonat um 
3  Punkte auf 248  Punkte gesunken. Im Vergleich 
zum Vorjahr lag er um 6 Punkte niedriger. Frühin-
dikatoren deuten insgesamt auf einen verlangsam-
ten Beschäftigungsaufbau in den kommenden Mo-
naten hin. Laut dem ifo  Beschäftigungsbarometer 

nimmt die Einstellungsneigung der Unternehmen 
einzig im Baugewerbe weiter zu. Daneben bleibt 
jedoch der Dienstleistungssektor auch weiterhin 
Stütze des Beschäftigungsaufbaus.

Moderater Anstieg der 
Verbraucherpreise

Die Preisniveauentwicklung ist in Deutschland nach 
wie vor durch ein hohes Maß an Stabilität geprägt.

BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland

Salden                                                                                                                                                                                                           in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Mai 2019 im Vorjahres-
vergleich um  1,4 % gestiegen (nach +2,0 % im Ap-
ril). Gegenüber dem Vormonat lag der Anstieg der 
Verbraucherpreise bei  0,2 %. Der Harmonisierte 
Verbraucherpreisindex stieg im Mai um  1,3 % im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber dem 
Vormonat lag der Anstieg bei 0,3 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen 
im April  2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat 
um  2,5 % (+0,5 % gegenüber dem Vormonat). Der 
Preisanstieg wurde maßgeblich durch die Preise 
der Energiegüter bestimmt, die im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um 6,6 % anstiegen (+1,0 % gegen-
über dem Vormonat). Ohne Berücksichtigung von 
Energie lagen die Erzeugerpreise um  1,3 % über 
dem Niveau des Vorjahresmonats.

Importierte Güter verteuerten sich im April 
um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat (nach 
+1,7 % im März). Im Vormonatsvergleich stiegen 
sie leicht um  0,3 %. Die Einfuhrpreise für Energie 

erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 3,3 %. Ins-
besondere die Preise für Erdöl (+9,9 %) verteuerten 
sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Die Preise 
für Steinkohle und Erdgas waren dagegen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 8,0 % beziehungsweise 7,9 % 
rückläufig. Ohne Energie lag der Einfuhrpreisindex 
um  1,1 % höher als im Vorjahr (+0,1 % gegenüber 
dem Vormonat).

Nach einem kräftigen Anstieg im Vormonat ist 
die Verbraucherpreisinflation im Mai 2019 wieder 
deutlich schwächer ausgefallen. Neben dem mo-
derateren Anstieg der Energiepreise gegenüber 
dem Vorjahr sind auch die Preise für Dienstleis-
tungen merklich schwächer gestiegen als im Vor-
monat. Dies zeigt sich auch in der Kerninflation 
(ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise), die im 
Mai mit einem Anstieg von  1,3 % gegenüber Vor-
jahr deutlich schwächer als im Vormonat ausfiel 
(April: +1,8 %). Auch in den kommenden Monaten 
dürfte die Preisentwicklung weiter moderat ver-
laufen. Es bestehen jedoch geopolitische Risiken, 
welche die Preisentwicklung beeinflussen könnten.
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Steuereinnahmen im Mai 2019

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) sind im Mai 2019 gegenüber dem Vor-
jahresmonat um  1,5 % gestiegen. Die Einnahmen 
aus den gemeinschaftlichen Steuern lagen auf 
Vorjahresniveau. Auffällig war der abermals kräf-
tige Zuwachs bei den Steuern vom Umsatz. Zudem 
konnte das Aufkommen aus der Lohnsteuer wei-
terhin kräftig zulegen. Auch die Einnahmen aus 
der Abgel tungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge lagen über Vorjahresniveau. Im direkten 
Monatsvergleich lagen das Aufkommen aus nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag  – aufgrund einer 
hohen Vorjahresbasis – sowie das Aufkommen der 
Körperschaftsteuer deutlich unter dem Vorjahres-
niveau. Bei den Bundessteuern zeigte sich ein Zu-
wachs um  4,8 % im Vergleich zum Mai  2018. Die 
Einnahmen aus den Ländersteuern wiesen einen 
Zuwachs um 14,5 % auf.

EU-Eigenmittel

Im aktuellen Berichtsmonat Mai 2019 verringerten 
sich die Zahlungen von EU-Eigenmitteln inklusive 
der Zölle um 3,2 % und lagen bei rund 1,7 Mrd. €. 
Die Mittelabrufe durch die Europäische Union (EU) 
orientieren sich an dem für das Jahr  2019 vorge-
sehenen Finanzrahmen, wobei der Haushalt  2019 
insgesamt ein höheres Volumen aufweist als im 
Jahr 2018. Die monatlichen Anforderungen der EU 
schwanken zudem aufgrund des jeweiligen Finan-
zierungsbedarfs der EU.

Gesamtüberblick kumuliert bis 
Mai 2019

In den Monaten Januar bis Mai 2019 ist das Steu-
eraufkommen im Vorjahresvergleich insgesamt 

um  1,9 % gestiegen. Die gemeinschaftlichen Steu-
ern wuchsen um 1,8 %, die Bundessteuern um 1,1 % 
und die Ländersteuern um 7,7 %.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Mai  2019 einen Zuwachs um  1,8 % 
gegenüber dem Ergebnis im Mai  2018. Hier ad-
dieren sich gegenläufige Effekte zu einer positi-
ven Veränderungsrate: Das Steueraufkommen aus 
Bundessteuern war höher als noch im Mai  2018. 
Diesem Zuwachs standen geringere Einnahmen 
aus dem Bundesanteil der gemeinschaftlichen 
Steuern gegenüber  (-1,4 %). Zum einen stagnierte 
das Aufkommen an Gemeinschaftsteuern und 
zum anderen verringerte sich der Bundesanteil an 
den Gemeinschaftsteuern gegenüber dem Vorjahr. 
Letzteres ist auf das Gesetz zur fortgesetzten Betei-
ligung des Bundes an den Integrationskosten der 
Länder und Kommunen und zur Regelung der Fol-
gen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Ein-
heit“ zurückzuführen, welches dem Bund einen ge-
ringeren Umsatzsteueranteil zuweist.

Die Länder konnten einen Zuwachs ihrer Steuer-
einnahmen von 0,8 % verbuchen. Mehreinnahmen 
aus dem Länderanteil an den gemeinschaftlichen 
Steuern – auch aufgrund der geänderten Umsatz-
steuerverteilung – sind Basis dieses Zuwachses. Zu-
dem war ein deutlicher Zuwachs der Einnahmen 
aus den Ländersteuern gegenüber dem Vorjahres-
monat zu verzeichnen. Die Einnahmen der Ge-
meinden aus ihrem Anteil an den gemeinschaftli-
chen Steuern stiegen um 7,4 %.
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Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer

Das Lohnsteueraufkommen entwickelte sich im 
Berichtsmonat erneut sehr positiv. Das Brutto-
aufkommen der Lohnsteuer stieg im Mai  2019 
um  5,9 % gegenüber dem Mai  2018. Hier wirken 
weiterhin die stetige Beschäftigungsexpansion 

sowie steigende Einkommen. Das aus dem Lohn-
steueraufkommen gezahlte Kindergeld stieg ge-
genüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres 
um 4,0 %. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Vorjahresbasis aufgrund statistischer Er-
fassungsprobleme beim Arbeitgeberkindergeld un-
terzeichnet ist. Per saldo erhöhte sich das kassen-
mäßige Lohnsteueraufkommen gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 5,1 %. In den Monaten Januar 

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2019

Mai
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Mai

Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Schätzungen 
für 20194

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer² 16.867 +5,1 85.862 +5,7 219.350 +5,3

Veranlagte Einkommensteuer 309 +56,4 19.272  -0,6 60.200  -0,4

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.964  -34,4 7.746  -4,6 24.120 +4,1

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlags)

479 +23,2 2.403  -41,4 4.731  -31,4

Körperschaftsteuer -38 X 9.113  -14,7 32.730  -2,1

Steuern vom Umsatz 20.899 +5,0 99.597 +3,6 242.900 +3,4

Gewerbesteuerumlage 253  -14,1 1.309  -6,0 4.815  -3,1

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 78  -36,7 924  -16,8 3.427  -16,6

Gemeinschaftliche Steuern insgesamt 40.812 +0,0 226.227 +1,8 592.273 +2,8

Bundessteuern

Energiesteuer 3.280 +4,3 11.196  -1,9 40.250  -1,5

Tabaksteuer 1.682 +14,5 5.178 +6,7 14.260  -0,6

Alkoholsteuer (vormals Branntweinsteuer) 160  -15,9 886  -3,2 2.130  -0,1

Versicherungsteuer 1.014 +3,5 8.372 +2,7 14.130 +2,5

Stromsteuer 544 +0,7 2.717  -4,9 6.650  -3,0

Kraftfahrzeugsteuer 872 +9,2 4.320 +4,3 9.150 +1,1

Luftverkehrsteuer 104 +13,1 405 +5,9 1.230 +3,6

Kernbrennstoffsteuer 0 X -0 X -1 X

Solidaritätszuschlag 1.314  -2,9 7.213 +1,0 19.400 +2,5

Übrige Bundessteuern 129 +16,4 629 +3,6 1.442 +0,4

Bundessteuern insgesamt 9.100 +4,8 40.916 +1,1 108.642 +0,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 545 +4,3 2.852  -3,2 6.633  -2,6

Grunderwerbsteuer 1.264 +20,2 6.543 +13,8 15.440 +9,6

Rennwett- und Lotteriesteuer 177 +20,8 865 +9,6 1.938 +2,3

Biersteuer 54  -4,6 240  -3,4 650  -0,8

Sonstige Ländersteuern 30  -0,9 271 +1,5 475 +1,7

Ländersteuern insgesamt 2.070 +14,5 10.771 +7,7 25.136 +5,1



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im Mai 2019

Monatsbericht des BMF 
Juni 2019

bis Mai  2019 stieg das kassenmäßige Lohnsteu-
eraufkommen im Vorjahresvergleich kräftig, und 
zwar um 5,7 %.

Körperschaftsteuer

Im aufkommensschwachen Veranlagungsmo-
nat Mai fiel das Aufkommen aus der Körper-
schaftsteuer (brutto) deutlich geringer aus als im 
Mai  2018. Aktuell wurden rund 34  Mio. € Kör-
perschaftsteuer erstattet, nachdem im Vorjahr 
noch rund 854 Mio. € vereinnahmt wurden. Hier-
von abzuziehen ist noch ein marginaler Betrag 
an Investitionszulage. Somit ergab sich im Monat 
Mai  2019 ein kassenmäßiges Erstattungsvolumen 
von  38  Mio. €. Ursächlich hierfür sind die in den 
Veranlagungen steigenden Erstattungszahlungen 
bei gleichzeitig sinkenden Nachzahlungen. In den 
Monaten Januar bis Mai 2019 lag das kassenmäßige 

Körperschaftsteueraufkommen um  14,7 % unter 
dem Vorjahresniveau.

Veranlagte Einkommensteuer

Auch bei der veranlagten Einkommensteuer war 
die Einnahmeentwicklung durch Veranlagungen 
bestimmt. Im Mai 2019 stieg das – im Absolutbetrag 
niedrige  – Aufkommen der veranlagten Einkom-
mensteuer (brutto) im Vorjahresvergleich deutlich 
um 14,1 %. Nach Abzug der um 9,2 % angestiegenen 
Arbeitnehmererstattungen sowie der betragsmä-
ßig nur noch unbedeutenden Investitions- und Ei-
genheimzulagen ergab sich per saldo im Mai 2019 
ein Zuwachs des kassenmäßigen Einkommensteu-
eraufkommens um  56,4 % auf  309  Mio. €. In den 
Monaten Januar bis Mai 2019 verringerte sich das 
kassenmäßige Aufkommen der veranlagten Ein-
kommensteuer im Vorjahresvergleich um 0,6 %.

52

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2019

Mai
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Mai

Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Schätzungen 
für 20194

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 414 +24,6 1.970  -1,8 4.800  -5,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 125  -11,1 1.251 +19,7 2.600 +9,0

BNE-Eigenmittel 1.184  -9,5 11.838 +44,6 26.590 +25,7

EU-Eigenmittel insgesamt 1.723  -3,2 15.060 +34,0 33.990 +18,9

Bund³ 24.577 +1,8 121.015  -1,8 324.270 +0,6

Länder³ 22.740 +0,8 124.305 +2,3 321.842 +2,5

EU 1.723  -3,2 15.060 +34,0 33.990 +18,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.357 +7,4 19.504 +4,4 50.748 +4,5

Steueraufkommen insgesamt (ohne Ge-
meindesteuern)

52.396 +1,5 279.884 +1,9 730.851 +2,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Mai  2019 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um  34,5 % un-
ter der Vorjahresbasis, nachdem im Vormonat ein 
Zuwachs von  12,3 % zu verzeichnen war. Verbun-
den mit einem Rückgang der aus dem Aufkommen 
geleisteten Erstattungen durch das Bundeszen-
tralamt für Steuern (-37,0 %) ergibt sich ein Rück-
gang des Kassenaufkommens der nicht veranlagten 
Steuern vom Ertrag um  34,4 %. Insgesamt entwi-
ckelt sich das Steueraufkommen der nicht veran-
lagten Steuern vom Ertrag im Jahresverlauf sehr 
volatil und orientiert sich an den Ausschüttungs-
terminen von Dividendenzahlungen. Wichtiger ist 
deshalb der Blick auf das kumulierte Ergebnis. In 
den Monaten Januar bis Mai 2019 verringerte sich 
das kassenmäßige Aufkommen der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um 4,6 %.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete im 
Vergleich zum Vorjahresmonat einen Zuwachs 
von  23,2 %. In den Monaten Januar bis Mai  2019 
verringerte sich das kassenmäßige Aufkommen aus 
der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge im Vorjahresvergleich um  41,4 %. Der sta-
tistisch nicht ermittelbare Anteil der Steuern auf 
Veräußerungserlöse am Gesamtaufkommen der 
Steuerart liegt vermutlich in diesem Jahr bisher 
deutlich niedriger als im Jahr 2018.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ver-
zeichnete im Mai  2019 einen deutlichen Anstieg 
von 5,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Auf-
kommen der Binnenumsatzsteuer stieg um  5,5 %, 
die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer 

erhöhten sich um  3,6 %. Erfahrungsgemäß entwi-
ckelt sich das Steueraufkommen aus den Steuern 
vom Umsatz im Jahresverlauf volatil. In den Mo-
naten Januar bis Mai 2019 stieg das kassenmäßige 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,6 %.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im 
Mai 2019 mit einem Plus von 4,8 % über dem Vor-
jahresniveau. Ein höheres Steueraufkommen aus 
der Energiesteuer (+4,3 %) sowie aus der Tabak-
steuer (+14,5 %) sind hierfür ursächlich. Bei der Ta-
baksteuer wurden rund 350  Mio. € aus dem April 
in den Mai gebucht, was das Aufkommen im Be-
richtsmonat überzeichnet. Größere Zuwächse wa-
ren zudem beim Kraftfahrzeugsteuer- (+9,2 %) so-
wie beim Versicherungsteueraufkommen (+3,5 %) 
zu verzeichnen. Weitere relevante Aufkommens-
steigerungen ergaben sich bei der Kaffeesteuer 
(+25,2 %) sowie beim Stromsteueraufkommen 
(+0,7 %). Rückgänge gegenüber Mai  2018 ergaben 
sich beim Solidaritätszuschlag (-2,9 %) sowie bei 
der Alkoholsteuer (-15,9 %). Die Veränderungen 
bei den übrigen Steuerarten hatten betragsmäßig 
nur geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis der 
Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern stieg im 
Mai 2019 um 14,5 % gegenüber dem Vorjahresmo-
nat. Ursächlich hierfür waren deutlich höhere Ein-
nahmen bei der Grunderwerbsteuer (+20,2 %), der 
Rennwett- und Lotteriesteuer (+20,8 %) sowie bei 
der Erbschaftsteuer (+4,3 %). Wegen aktuell laufen-
der Erstattungen aufgrund eines Urteils des Euro-
päischen Gerichtshofs (C-30/17 vom 17. Mai 2018) 
zu Biermischgetränken und aromatisiertem Bier 
lagen die Biersteuereinnahmen um  4,6 % un-
ter Vorjahresniveau. Zudem waren bei der Feu-
erschutzsteuer (-0,8 %) geringere Einnahmen zu 
verzeichnen.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Mai 2019

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts belie-
fen sich im Zeitraum Januar bis Mai  2019 auf 
rund  132  Mrd. €. Damit sind die Einnahmen 
um  0,9 % (rund -1,2  Mrd. €) niedriger als im ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei sanken die 
Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittel-
abflüsse) um  2,2 % (rund -2,7  Mrd. €). Ein wesent-
licher Grund ist eine um rund  3,7  Mrd. € höhere 
Zahlung von BNE-Eigenmitteln an die Europäische 
Union (EU) als von Januar bis Mai 2018.

Die sonstigen Einnahmen lagen kumuliert bis 
Mai um  13,5 % (rund +1,4  Mrd. €) über dem ent-
sprechenden Vorjahresergebnis. Dies war haupt-
sächlich auf die Abführung des Bundesbankge-
winns zurückzuführen, die mit 2,4 Mrd. € um rund 
0,5  Mrd. € höher ausfiel als im vergangenen Jahr. 
Darüber hinaus waren die Einnahmen aus Gewin-
nen aus Unternehmen und Beteiligungen um rund 
0,4 Mrd. € höher als vor einem Jahr.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich 
kumuliert bis Mai 2019 auf 140,7 Mrd. € und lagen 
damit um  3,4 % (rund +4,6  Mrd. €) über dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau. In ökonomischer 
Gliederung werden die Ausgaben des Bundeshaus-
halts nach konsumtiven und investiven Ausgaben 
unterschieden.

Der Anstieg der Ausgaben im betrachteten Zeit-
raum resultiert vor allem aus höheren kon-
sumtiven Ausgaben (+2,9 % beziehungsweise 
rund  +3,7  Mrd. €). Dabei waren die Ausgaben für 
militärische Beschaffungen (+28,0 %) und lau-
fende Zuschüsse an Unternehmen (+10,8 %) deut-
lich höher als vor einem Jahr. Auch die laufenden 

Zuweisungen an Verwaltungen lagen deutlich über 
dem entsprechenden Vorjahresniveau (+4,1 %). Die 
laufenden Zuschüsse für Renten, Unterstützungen 
u. a. waren dagegen niedriger als im Vergleich zum 
Mai des vergangenen Jahres (-1,2 %). Dies ist insbe-
sondere auf niedrigere Ausgaben für Arbeitslosen-
geld  II (-3,0 %) zurückzuführen. Bei Betrachtung 
der absoluten Veränderung zum Vorjahr hatten die 
Zuschüsse an Sozialversicherungen mit einem Plus 
von rund 2 Mrd. € (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr) 
den größten Anteil an den höheren konsumtiven 
Ausgaben. Die im Vergleich zum Vorjahr um 27,7 % 
niedrigeren Zinsausgaben dämpften den Anstieg 
der konsumtiven Ausgaben.

Investiv wurden Mittel von rund 10,7  Mrd. € ver-
ausgabt. Damit wurde das Niveau vom Mai  2018 
um 8,8 % übertroffen. Dies lag an höheren Ausga-
ben für Sachinvestitionen (+28,8 %) im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresniveau. Insbeson-
dere für Baumaßnahmen (z.  B. für die Erhaltung 
der Bundesautobahnen: +20,8 %) wurde mehr ver-
ausgabt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis Mai 2019 wies der Bundes-
haushalt ein Finanzierungsdefizit von 8,7 Mrd. € auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

55

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich Mai 2019

Monatsbericht des BMF 
Juni 2019

Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2018 Soll 2019
Ist-Entwicklung¹  

Mai 2019

Ausgaben (Mrd. €)² 336,7 356,4 140,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +3,4

Einnahmen (Mrd. €)³ 347,6 350,6 132,0

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -0,9

Steuereinnahmen (Mrd. €) 322,4 325,5 119,5

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -2,2

Finanzierungssaldo (Mrd. €) 10,9 -5,8 -8,7

Deckung/Verwendung: -10,9 5,8 8,7

Kassenmittel (Mrd. €) - - 58,4

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,3 0,3 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 -11,2 5,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. €) 0,0 0,0 -49,7

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Mai 2018

Januar bis 
Mai 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 80.341  23,9 89.945  25,2 29.943 33.195 +10,9

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 9.245  2,7 10.163  2,9 2.385 2.519 +5,6

Verteidigung 38.303  11,4 42.649  12,0 14.442 16.231 +12,4

Politische Führung, zentrale Verwaltung 16.920  5,0 19.039  5,3 7.454 8.018 +7,6

Finanzverwaltung 4.733  1,4 5.329  1,5 2.030 2.050 +1,0

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Ange-
legenheiten

23.070  6,9 25.696  7,2 6.878 7.605 +10,6

Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende

3.498  1,0 4.062  1,1 1.472 1.375  -6,6

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

12.861  3,8 14.444  4,1 3.140 3.627 +15,5

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

172.190  51,1 179.537  50,4 78.497 80.924 +3,1

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosen-
versicherung

114.730  34,1 119.249  33,5 54.601 56.509 +3,5

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 85.190  25,3 89 173  25,0 41.560 43.313 +4,2

Arbeitsmarktpolitik 36.810  10,9 37.631  10,6 15.163 14.840  -2,1

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.543  6,1 20.600  5,8 9.015 8.745  -3,0

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

7.023  2,1 6.700  1,9 2.843 2.584  -9,1

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 8.970  2,7 9.191  2,6 3.769 3.918 +3,9

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

1.830  0,5 2.098  0,6 833 865 +3,9

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 2.477  0,7 3.720  1,0 763 937 +22,8

Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

2.947  0,9 3.783  1,1 1.140 1.119  -1,8

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 2.202  0,7 2.785  0,8 1.012 979  -3,3

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.087  0,3 1.423  0,4 201 251 +25,1

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienst-
leistungen

4.316  1,3 5.100  1,4 1.859 1.755  -5,6

Regionale Förderungsmaßnahmen 694  0,2 1.304  0,4 134 188 +40,0

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 1.411  0,4 1.403  0,4 1.147 1.031  -10,1

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 21.943  6,5 22.134  6,2 6.439 6.954 +8,0

Straßen 10.620  3,2 10.790  3,0 2.820 3.247 +15,1

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 6.903  2,1 6.267  1,8 1.933 1.918  -0,8

Allgemeine Finanzwirtschaft 28.339  8,4 25.062  7,0 10.391 7.949  -23,5

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

16.451  4,9 17.533  4,9 7.517 5.438  -27,7

Ausgaben insgesamt¹ 336.710  100,0 356.400  100,0 136.111 140.690 +3,4

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Mai 2018

Januar bis 
Mai 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 298.613 88,7 318.614 89,4 126.285 129.999 +2,9

Personalausgaben 32.718 9,7 34.646 9,7 14.594 14.798 +1,4

Aktivbezüge 23.921 7,1 25.596 7,2 10.510 10.686 +1,7

Versorgung 8.797 2,6 9.049 2,5 4.084 4.112 +0,7

Laufender Sachaufwand 30.058 8,9 35.570 10,0 9.735 10.976 +12,7

Sächliche Verwaltungsaufgaben 15.585 4,6 16.968 4,8 5.769 6.175 +7,0

Militärische Beschaffungen 11.813 3,5 15.568 4,4 3.241 4.147 +28,0

Sonstiger laufender Sachaufwand 2.660 0,8 3.035 0,9 725 653  -9,9

Zinsausgaben 16.447 4,9 17.524 4,9 7.515 5.431  -27,7

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 218.604 64,9 229.909 64,5 94.034 98.314 +4,6

an Verwaltungen 28.278 8,4 29.151 8,2 10.416 10.842 +4,1

an andere Bereiche 190.326 56,5 200.759 56,3 83.618 87.472 +4,6

darunter:

Unternehmen 28.291 8,4 32.383 9,1 10.551 11.692 +10,8

Renten, Unterstützungen u. a. 29.482 8,8 29.850 8,4 12.877 12.722  -1,2

Sozialversicherungen 120.764 35,9 124.882 35,0 56.720 58.760 +3,6

Sonstige Vermögensübertragungen 786 0,2 965 0,3 408 480 +17,6

Investive Ausgaben 38.097 11,3 38.946 10,9 9.826 10.692 +8,8

Finanzierungshilfen 27.899 8,3 27.969 7,8 7.459 7.643 +2,5

Zuweisungen und Zuschüsse 26.030 7,7 26.297 7,4 7.047 7.171 +1,8

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 1.480 0,4 1.170 0,3 299 237  -20,7

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 390 0,1 502 0,1 113 235 +108,0

Sachinvestitionen 10.198 3,0 10.977 3,1 2.367 3.048 +28,8

Baumaßnahmen 7.903 2,3 8.086 2,3 1.758 2.088 +18,8

Erwerb von beweglichen Sachen 1.567 0,5 2.119 0,6 431 771 +78,9

Grunderwerb 727 0,2 771 0,2 178 190 +6,7

Globalansätze 0 0,0 -1.160 -0,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 336.710 100,0 356.400 100,0 136.111 140.690 +3,4

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar bis 
Mai 2018

Januar bis 
Mai 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 322.386 92,7 325.491 92,8 122.160 119.475  -2,2

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 264.106 76,0 273.027 77,9 100.985 101.608 +0,6

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

145.535 41,9 150.063 42,8 52.198 52.214 +0,0

davon:

Lohnsteuer 88.520 25,5 92.301 26,3 32.753 34.639 +5,8

Veranlagte Einkommensteuer 25.678 7,4 26.688 7,6 8.239 8.184  -0,7

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 11.592 3,3 10.870 3,1 4.061 3.777  -7,0

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge 

3.033 0,9 3.339 1,0 1.803 1.058  -41,3

Körperschaftsteuer 16.713 4,8 16.865 4,8 5.342 4.557  -14,7

Steuern vom Umsatz 116.512 33,5 120.926 34,5 48.210 48.851 +1,3

Gewerbesteuerumlage 2.058 0,6 2.038 0,6 577 542  -6,1

Energiesteuer 40.882 11,8 41.100 11,7 11.414 11.196  -1,9

Tabaksteuer 14.339 4,1 14.220 4,1 4.855 5.178 +6,7

Solidaritätszuschlag 18.927 5,4 19.700 5,6 7.139 7.213 +1,0

Versicherungsteuer 13.779 4,0 14.050 4,0 8.156 8.372 +2,6

Stromsteuer 6.858 2,0 7.000 2,0 2.856 2.717  -4,9

Kraftfahrzeugsteuer 9.047 2,6 9.080 2,6 4.143 4.320 +4,3

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.135 0,6 2.122 0,6 916 887  -3,2

Kaffeesteuer 1.037 0,3 1.045 0,3 420 444 +5,7

Luftverkehrsteuer 1.187 0,3 1.215 0,3 382 405 +6,0

Schaumweinsteuer 395 0,1 396 0,1 185 183  -1,1

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 1 1 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X  0  0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.486 X 7.783 X 2 026 1 860  -8,2

BNE-Eigenmittel der EU 21.147 X 28.640 X 8.186 11.838 +44,6

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.385 X 2.600 X 1.045 1.251 +19,7

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 8.498 X 8.651 X 3.541 3.605 +1,8

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 4.496 4.496 +0,0

Sonstige Einnahmen 25.200 7,3 25.123 7,2 11.001 12.488 +13,5

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.682 1,6 5.640 1,6 4.266 5.034 +18,0

Zinseinnahmen 340 0,1 280 0,1 113 93  -17,7

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Privatisie-
rungserlöse

2.371 0,7 2.314 0,7 444 393  -11,5

Einnahmen insgesamt¹ 347.586 100,0 350.614 100,0 133.160 131.963  -0,9

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Der Finanzierungsüberschuss der Ländergesamt-
heit fällt am Ende des Berichtszeitraums deut-
lich günstiger aus als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. Er betrug Ende April 4,2  Mrd. € und 
übersteigt den Vorjahreswert damit um 0,7 Mrd. €. 
Für das Haushaltsjahr 2019 planen die Länder der-
zeit ein Finanzierungsdefizit in Höhe von ins-
gesamt  0,8  Mrd. €. Die Ausgaben der Länder er-
höhten sich im Vergleich zum entsprechenden 

Vorjahreszeitraum um 4,1 %, während die Einnah-
men um 4,5 % anstiegen. Die Steuereinnahmen der 
Länder stiegen um 3,2 %.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich Februar sind im statistischen Anhang 
der Online-Version des Monatsberichts (www.
bmf-monatsbericht.de) aufgeführt. 

Entwicklung der Länderhaushalte bis April 2019, Länder insgesamt

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis April 2019, Flächenländer 

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis April 2019, Stadtstaaten

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Schulden, 
Kreditaufnahme, Tilgungen 
und Zinsen

Im Mai 2019 wurden für den Bundeshaushalt und 
seine Sondervermögen insgesamt Kredite im Volu-
men von 22,4 Mrd. € aufgenommen. Der Schulden-
dienst betrug insgesamt nur 22,3  Mrd. €, weil sal-
diert Zinsen in Höhe von 0,1  Mrd. € vereinnahmt 
worden waren.

Der Schuldenstand zum 31. Mai 2019 hat sich ge-
genüber Ende Dezember  2018 um 17,7  Mrd. € 
auf 1.087,9  Mrd. € erhöht. Von den Schulden wa-
ren für die Finanzierung des Bundeshaushalts 
1.034,4  Mrd. €, des Finanzmarktstabilisierungs-
fonds 34,4  Mrd. € (darunter 11,8  Mrd. € für die 
Darlehensgewährung an Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetz) und des Investitions- und Tilgungsfonds 
19,1 Mrd. € eingesetzt.

Im Mai lagen die Schwerpunkte der Kreditauf-
nahme auf den Emissionen einer 2-jährigen Bun-
desschatzanweisung mit einem Nominalvolumen 
von 9  Mrd. €, einer 5-jährigen Bundesobligation 
mit einem Nominalvolumen von 6  Mrd. €, ei-
ner 10-jährigen Bundesanleihe mit einem Nomi-
nalvolumen von 3  Mrd. € sowie einer 30-jähri-
gen Bundesanleihe mit einem Nominalvolumen 
von  1  Mrd. €. Zudem stockte der Bund Unver-
zinsliche Schatzanweisungen des Bundes mit ei-
nem Nominalvolumen von 4 Mrd. € und zwei in-
flationsindexierte Anleihen des Bundes mit einem 
Emissionsbetrag von 700 Mio. € auf.

Der Eigenbestand erhöhte sich im Mai gegenüber 
dem Vormonat um 1,3  Mrd. € auf ein Volumen 

von insgesamt  52,1  Mrd. €. Weitere Einzelhei-
ten zu den Schuldenständen sowie ihrer Verände-
rung infolge von Kreditaufnahme und Tilgungen 
zeigt die Tabelle „Entwicklung der Verschuldung 
des Bundeshaushalts und seiner Sondervermö-
gen“. Eine detaillierte Aufstellung der Kreditauf-
nahme, der Tilgungs- und Zinszahlungen sowie 
der Schuldenstände des Bundeshaushalts und sei-
ner Sondervermögen ist im statistischen Anhang 
des Monatsberichts enthalten. Darüber hinaus 
enthält der statistische Anhang auch eine län-
gere Datenreihe der Verschuldung, gruppiert nach 
Restlaufzeitklassen.

Die Tabelle „Entwicklung von Umlaufvolumen 
und Eigenbestände an Bundeswertpapieren“ zeigt 
das Umlaufvolumen der emittierten Bundeswert-
papiere wie auch die Eigenbestände jeweils zu 
Nennwerten.

Die Abbildung „Struktur der Verschuldung des 
Bundeshaushalts nach Instrumentenarten per 
31.  Mai  2019“ zeigt die Verteilung der vom Bund 
und seinen Sondervermögen eingegangenen Ge-
samtschulden nach Instrumentenarten. Mit 45,3 % 
entfällt der größte Anteil der Schuld auf 10-jäh-
rige Bundesanleihen, gefolgt von den 30-jährigen 
Bundesanleihen mit  20,6 %, den Bundesobligati-
onen mit  15,9 %, den Bundesschatzanweisungen 
mit 9,1 %, den inflationsindexierten Bundeswertpa-
pieren mit 6,2 % und den Unverzinslichen Schatz-
anweisungen mit einem Anteil von  1,7 %. Ein 
Anteil von 1,1 % der Schulden entfällt auf Schuld-
scheindarlehen und sonstige Kredite.

Von den Schulden des Bundes sind 98,8 % in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
denen die konkreten Gläubiger dem Emittenten 
Bund nicht bekannt sind.

Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes
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Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Schuldenstand 

Kredit-
aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand

Schuldenstands-
änderung 

(Saldo)

30. April 2019 Mai 2019 Mai 2019 31. Mai 2019 Mai 2019

Haushaltskredite 1.065.547 22.392 -20 1.087.918 22.372

Gliederung nach Verwendung 

Bundeshaushalt 1.015.092 19.331 -20 1.034.402 19.311

Finanzmarktstabilisierungsfonds 31.363 3.061 - 34.424 3.061

Investitions- und Tilgungsfonds 19.092 -0 - 19.092 -0

Gliederung nach Instrumentenarten

Bundeswertpapiere 1.053.382 22.392 -20 1.075.753 22.372

Bundesanleihen 712.953 3.627 - 716.581 3.627

30-jährige Bundesanleihen 222.916 1.084 - 224.000 1.084

10-jährige Bundesanleihen 490.037 2.543 - 492.581 2.543

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 67.153 589 - 67.742 589

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

7.921 197 - 8.118 197

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

59.231 392 - 59.623 392

Bundesobligationen 166.815 5.733 - 172.548 5.733

Bundesschatzanweisungen 90.097 8.727 - 98.824 8.727

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

15.047 3.715 - 18.763 3.715

Sonstige Bundeswertpapiere 1.316 - -20 1.296 -20

Schuldscheindarlehen 7.690 - - 7.690 -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.475 - - 4.475 -

nach Restlaufzeiten

Bis 1 Jahr 158.973 161.958 2.985

Über 1 Jahr bis 4 Jahre 328.070 354.597 26.528

Über 4 Jahre 578.504 571.363 -7.141

nachrichtlich¹:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

4.408 5.132 724

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzie-
rungsgesetz (SchlussFinG)

4.409 4.435 26

1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbeding-
ten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich 
jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflati-
onsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Am 21. März 2019 gab der Bund seine Emissionspla-
nung für das 2. Quartal 2019 bekannt. Die Emissions-
planung des Bundes bleibt gegenüber der im Dezem-
ber 2018 veröffentlichten Jahresvorausschau in Höhe 
von 45  Mrd. € unverändert. Details zu den geplan-
ten Auktionen der nominalverzinslichen 30-  und 
10-jährigen Bundesanleihen, 5-jährigen Bundesob-
ligationen, 2-jährigen Bundesschatzanweisungen, 
inflationsindexierten Bundeswertpapieren und Un-
verzinslichen Schatzanweisungen des Bundes kön-
nen der Internetseite der Bundesrepublik Deutsch-
land – Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) sowie 

den Pressemitteilungen zum Emissionskalender1 
entnommen werden. Sie enthalten auch eine jeweils 
präzisierte vierteljährliche Vorschau der Tilgungs-
zahlungen bis Ende des Jahres 2019.

Ferner veröffentlicht die Finanzagentur auch eine 
detaillierte Übersicht über die durchgeführten Auk-
tionen von Bundeswertpapieren.2.

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Schuldenstand 

Kredit-
aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand 

Schuldenstands-
änderung 

(Saldo)

30. April 2019 Mai 2019 Mai 2019 31. Mai 2019 Mai 2019

Umlaufvolumen 1.104.066 23.700 -20 1.127.746 23.680

30-jährige Bundesanleihen 230.500 1.000 - 231.500 1.000

10-jährige Bundesanleihen 514.000 3.000 - 517.000 3.000

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

8.150 200 - 8.350 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

61.100 500 - 61.600 500

Bundesobligationen 177.000 6.000 - 183.000 6.000

Bundesschatzanweisungen 97.000 9.000 - 106.000 9.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

15.000 4.000 - 19.000 4.000

Sonstige Bundeswertpapiere 1.316 - -20 1.296 -20

Eigenbestände -50.732 -1.319 - -52.050 -1.319

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Struktur der Verschuldung des Bundeshaushalts nach Instrumentenarten per 31. Mai 2019

 in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Schuldenstand des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditaufnahme des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen (Stand Mai 2019)
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

0,0

19.858

25.815

21.700

3.095

24.420

6.054

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Sonstige Bundeswertpapiere

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

Bundesschatzanweisungen

Bundesobligationen

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

10-jährige Bundesanleihen

30-jährige Bundesanleihen

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

in Mrd. €

30-jährige Bundesanleihen 219,3 220,7 221,8 222,9 224,0 - - - - - - -

10-jährige Bundesanleihen 478,1 480,7 486,8 490,0 492,6 - - - - - - -

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

65,1 65,9 66,5 67,2 67,7 - - - - - - -

Bundesobligationen 186,6 174,7 178,9 166,8 172,5 - - - - - - -

Bundesschatzanweisungen 92,9 98,0 89,8 90,1 98,8 - - - - - - -

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

18,3 15,0 18,3 15,0 18,8 - - - - - - -

Sonstige Bundeswert-
papiere

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 - - - - - - -

Schuldscheindarlehen 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 - - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - - -

Insgesamt 1.073,7 1.068,5 1.075,6 1.065,5 1.087,9 - - - - - - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bruttokreditbedarf des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 - - - - - - - 6,1

10-jährige 
Bundesanleihen

9,9 2,6 6,1 3,3 2,5 - - - - - - - 24,4

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 - - - - - - - 3,1

Bundesobligationen 3,7 4,1 4,2 3,9 5,7 - - - - - - - 21,7

Bundesschatz-
anweisungen

6,9 5,1 4,8 0,3 8,7 - - - - - - - 25,8

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

5,3 3,8 3,2 3,8 3,7 - - - - - - - 19,9

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Schuldscheindarlehen - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 27,6 17,8 20,2 13,0 22,4 - - - - - - - 100,9

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

66

Tilgungen des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

- - - - - - - - - - - - -

10-jährige 
Bundesanleihen

24,0 - - - - - - - - - - - 24,0

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

- - - - - - - - - - - - -

Bundesobligationen - 16,0 - 16,0 - - - - - - - - 32,0

Bundesschatzanwei-
sungen

- - 13,0 - - - - - - - - - 13,0

Unverzinsliche 
Schatz anweisungen 
des Bundes

- 7,0 - 7,0 - - - - - - - - 14,0

Sonstige Bundeswert-
papiere

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - 0,1

Schuldscheindarlehen - 0,1 - - - - - - - - - - 0,1

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 24,0 23,1 13,0 23,0 0,0 - - - - - - - 83,2

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Verzinsung der Schulden des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

3,6 -0,6 -0,2 -0,4 -0,2 - - - - - - - 2,1

10-jährige 
Bundesanleihen

2,0 1,0 -0,2 -0,1 0,5 - - - - - - - 3,3

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

-0,1 -0,1 -0,1 1,1 -0,1 - - - - - - - 0,7

Bundesobligationen -0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,1 - - - - - - - -0,2

Bundesschatz-
anweisungen

-0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 - - - - - - - -0,3

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

0,0 -0,0 0,0 -0,0 0,0 - - - - - - - -0,0

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - 0,0

Schuldschein-
darlehen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - 0,1

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 5,5 0,3 -0,6 0,6 -0,1 - - - - - - - 5,7

Verzinsung: Zinseinnahmen (-), Zinsausgaben (+); Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
16. Mai 2019 und des 
ECOFIN-Rats am 17. Mai 2019 
in Brüssel

Eurogruppe am 16. Mai 2019 in 
Brüssel

In der Eurogruppe am 16.  Mai  2019 stand die 
wirtschaftliche Lage im Euroraum auf der 
Tagesordnung.

Die Eurogruppe sprach über die makroökonomi-
sche Lage in Europa und die damit verbundenen 
Herausforderungen. Die Europäische Kommis-
sion hat am 7.  Mai  2019 ihre Frühjahrsprognose 
veröffentlicht. Sie geht für den Euroraum für 2019 
von einem Wirtschaftswachstum von  1,2 % und 
für  2020 von  1,5 % aus. Damit hat sie ihre Erwar-
tungen gegenüber dem Prognose-Update vom Feb-
ruar leicht, und zwar um jeweils 0,1 Prozentpunkte, 
nach unten angepasst. Für die Inflationsrate erwar-
tet die Europäische Kommission in diesem und im 
nächsten Jahr jeweils 1,4 %. Die Europäische Kom-
mission erklärte, dass sich das Wachstum wohl mit 
moderater Dynamik fortsetzen werde. Globale Fak-
toren hätten bei der Abschwächung im vergange-
nen Jahr eine wichtige Rolle gespielt und dürften 
weiterhin Einfluss nehmen. Die Arbeitsmärkte ent-
wickelten sich aber weiter positiv: Es würden Ar-
beitsplätze geschaffen und die Arbeitslosigkeit gehe 
zurück. Die fiskalische Ausrichtung im Euroraum 
insgesamt sei leicht expansiv. Hinsichtlich der Po-
litikimplikationen verwies die Europäische Kom-
mission darauf, dass sich das Wachstum durchaus 
als widerstandsfähig erwiesen habe. Mitgliedstaa-
ten mit hohen Schuldenquoten sollten diese redu-
zieren, Mitgliedstaaten mit fiskalischem Spielraum 
sollten diesen nutzen. Die Europäische Zentralbank 
(EZB) unterstützte die Einschätzung der Europä-
ischen Kommission und verwies auf die positiven 

Wachstumszahlen für das 1. Quartal 2019. Haupt-
träger des Wachstums sei die Binnennachfrage, 
auch aufgrund der positiven Entwicklung an den 
Arbeitsmärkten. Abwärtsrisiken bestünden insbe-
sondere durch globale Faktoren, vornehmlich im 
Handelsbereich. Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
verwies bezüglich der Entwicklung in Deutschland 
insbesondere auf die hohe Beschäftigung. Die In-
vestitionen in Deutschland sollten weiter steigen 
und es solle Maßnahmen für Menschen mit nied-
rigem Einkommen geben. Mehrere Mitgliedstaaten 
verwiesen auf die Notwendigkeit von Strukturre-
formen zur Wachstumssteigerung.

Die Eurogruppe im erweiterten Format befasste 
sich am 16. Mai 2019 mit der Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion. Hierbei wurde die 
Diskussion über das Haushaltsinstrument für Kon-
vergenz und Wettbewerbsfähigkeit (BICC) fortge-
setzt. Hierzu wurde  – neben den Finanzierungs-
aspekten  – auch über alle weiteren Aspekte des 
Instruments im Hinblick auf die Vereinbarung vom 
Dezember  2018 gesprochen, im Juni Eckpunkte 
festlegen zu wollen. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass die richtigen Anreize für Reformen 
gesetzt werden müssten. Das Instrument solle voll-
ständig in den Haushalt der Europäischen Union 
(EU) integriert sein. Als Finanzierung könne das 
Reformhilfeprogramm dienen. Auch weitere Mittel 
(„Assigned Revenues“) könnten durch eine Inter-
gouvernementale Vereinbarung (IGA) zur Finan-
zierung verwendet werden. Die nationale Ko-Fi-
nanzierung könnte so gestaltet werden, dass sie in 
wirtschaftlichen Abschwüngen antizyklisch wirke. 
Bundesfinanzminister Scholz erklärte, dass eine Ei-
nigung im Juni auch wichtig für Fortschritte beim 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sei. Wichtig sei 
eine klare Verbindung zum Europäischen Semes-
ter. Entscheidungen müssten von den teilnehmen-
den Mitgliedstaaten getroffen werden. Für eine In-
vestitionsunterstützung müsse es Reformen in den 
Mitgliedstaaten geben. Hier müsse es eine Ver-
bindung zu den Reformkosten geben. Eine Dopp-
lung mit anderen Instrumenten solle vermieden 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik
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werden. Bei der Ko-Finanzierung bräuchte es eine 
gewisse Flexibilität in Zeiten von Wirtschaftsab-
schwüngen. Ein IGA könne die Entscheidungsfin-
dung regeln. Das Reformumsetzungsinstrument 
sei eine gute Basis für die Finanzierung des Instru-
ments. Es müsse aber auch über weitere Finanzie-
rungsquellen nachgedacht werden. In der Diskus-
sion zeigte sich, dass weitgehend Einvernehmen 
darüber besteht, dass das Instrument in den MFR 
integriert sein soll, eine klare Verbindung zum Eu-
ropäischen Semester aufweisen soll und die Teil-
nehmenden über die Verwendung der Mittel 
entscheiden. Zudem solle es eine nationale Ko-Fi-
nanzierung geben. Punkte, die weiteren Klärungs-
bedarf haben, umfassen die Finanzierung durch 
„Assigned Revenues“, die Notwendigkeit eines IGA 
und den Verteilungsschlüssel bei der Zuteilung der 
Mittel. Hier gab es jeweils mehrere Mitgliedstaa-
ten, die sich gegen weitere Finanzierungsmittel 
und gegen ein IGA aussprachen. Eine gewisse Fle-
xibilität bei der Ko-Finanzierung zur Vermeidung 
prozyklischer Politik wurde von mehreren Mit-
gliedstaaten unterstützt. Beim Verteilungsschlüssel 
sprachen sich einige Mitgliedstaaten für einen dy-
namischen Ansatz aus, der nicht auf dem Bruttoin-
landsprodukt, sondern z. B. auf dem Wachstum des 
jeweiligen Mitgliedstaates beruht. Der Vorsitzende 
kündigte an, dass im Juni zu den Bereichen BICC, 
Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
und Bankenunion an den Europäischen Rat berich-
tet werden soll. Beim Thema Bankenunion solle 
es dabei insbesondere um die Arbeiten an einem 
Fahrplan für den Beginn politischer Verhandlun-
gen zu einem Europäischen Einlagensicherungs-
system (EDIS) gehen.

ECOFIN-Rat am 17. Mai 2019 in 
Brüssel

Beim Treffen des ECOFIN-Rats am 17. Mai 2019 in 
Brüssel standen Verbrauchsteuern, die Vor- und 
Nachbereitung diverser internationaler Treffen 
und Themen sowie die Prioritäten für den nächs-
ten institutionellen Zyklus auf der Tagesordnung.

Der ECOFIN-Rat befasste sich mit mehreren Vor-
schlägen zu Verbrauchsteuern (Richtlinie zur Har-
monisierung der Struktur von Verbrauchsteuern 
auf Alkohol und alkoholische Getränke, Richtlinie 
über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und 
Verordnung für die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Verbrauchsteuern). Eine Einigung wurde nicht 
erzielt.

Zu der Richtlinie zur Harmonisierung der Struk-
tur von Verbrauchsteuern auf Alkohol und alko-
holische Getränke von 1992 hatte die Europäische 
Kommission im Mai  2018 Vorschläge für Anpas-
sungen vorgelegt, insbesondere im Hinblick auf 
Vergällungsmethoden, kleine Erzeuger und An-
wendung ermäßigter Steuersätze. Hinsichtlich der 
Regelungen zum steuerbefreiten oder steuerermä-
ßigten Hausbrand und der Festsetzung der Ver-
brauchsteuer in Abhängigkeit vom Alkoholgehalt 
sollen die technischen Beratungen fortgesetzt wer-
den. Die Europäische Kommission hob die Verbes-
serung ordnungspolitischer Grundsätze und die 
Festlegung einheitlicher Steuersätze für Kleinher-
steller durch den Richtlinienvorschlag hervor. Der 
Kompromissvorschlag für den Hausbrand mit Aus-
nahmeregelungen für Rumänien und Ungarn sei 
kritisch zu sehen. Aus Gründen des Gesundheits-
schutzes sollten niedrigere Höchstmengen beim 
Hausbrand festgelegt werden. Einige Mitgliedstaa-
ten signalisierten Zustimmung zum vorliegenden 
Vorschlag. Deutschland und mehrere weitere Mit-
gliedstaaten sprachen sich gegen die vorgelegte Re-
gelung zum Hausbrand aus. Bundesfinanzminis-
ter Scholz befürwortete eine Obergrenze von 30 bis 
50  Litern. Eine Steuerreduzierung solle bis maxi-
mal  50 % des eigentlichen Steuersatzes möglich 
sein.

Die Richtlinie über das allgemeine Verbrauch-
steuersystem umfasst insbesondere Regelungen 
zu Steuerentstehung, Steuerschuldner, Herstel-
lung und Lagerung von Waren, Steuererleichte-
rungen und Fernverkäufen. Diese Richtlinie soll 
neu gefasst werden, um neuen rechtlichen und 
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technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
Deutschland und weitere Mitgliedstaaten signali-
sierten Zustimmung zu dem Vorschlag. Der Vertre-
ter Rumäniens erklärte, dass noch weitere Arbeiten 
zu den Bereichen nachträgliche Besteuerung von 
bereits in den steuerrechtlich freien Verkehr über-
führten Waren, Behandlung von Verlust im Verfah-
ren unter Steueraussetzung und Reisefreimengen 
notwendig seien. Daher könne es auch keine Zu-
stimmung zum Gesamtpaket mit der Richtlinie zur 
Harmonisierung der Struktur von Verbrauchsteu-
ern auf Alkohol und alkoholische Getränke geben. 
Die Verordnung zur Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Verbrauchsteuern in Bezug auf den Inhalt elek-
tronischer Verzeichnisse wurde nicht besprochen.

Der ECOFIN-Rat befasste sich mit der Vor- und 
Nachbereitung diverser internationaler Treffen 
und Themen. Die rumänische Ratspräsidentschaft 
und die Europäische Kommission verwiesen dar-
auf, dass bei dem Treffen der G20-Finanzministe-
rinnen und -Finanzminister sowie der -Notenbank-
gouverneurin und der -Notenbankgouverneure im 
April 2019 in Washington, D.C. und der Frühjahrs-
tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
die Themen internationale Besteuerung, Compact 
with Africa und internationale Finanzsicherheit 
gewesen seien. Thema, auch im Hinblick auf das 
G20-Treffen im Juni, seien zudem globale Ungleich-
gewichte und demografische Entwicklung gewe-
sen. Hier müssten die Reformbemühungen fort-
gesetzt werden. Finnland als Ko-Vorsitz (mit Chile) 
berichtete zum Treffen der neu gegründeten Koali-
tion der Finanzministerinnen und Finanzminister 
im Bereich Klima am Rande der IWF-Frühjahrs-
tagung. An der Koalition nahmen bei Gründung 
23  Nationen teil, darunter elf EU-Mitgliedstaaten 
(einschließlich Deutschland). Polen erklärte, in-
zwischen ebenfalls beigetreten zu sein. Finnland 
betonte, weitere Länder hätten ihr Interesse be-
kundet. Bis Dezember soll ein Aktionsplan ange-
nommen werden. Die Europäische Kommission 
begrüßte das Bündnis und warb für eine Koordi-
nierung der Arbeiten im Klimabereich, um eine 
Fragmentierung zu vermeiden. Für das Treffen der 
G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister 

sowie der G20-Notenbankgouverneurin und der 
Notenbankgouverneure am 8./9.  Juni  2019 in Fu-
kuoka, Japan, wurde dem Wirtschafts- und Finan-
zausschuss (WFA) das Mandat erteilt, die gemein-
same Sprachregelung für die EU festzulegen. Es gab 
zudem einen Austausch über die laufenden Arbei-
ten der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) zur Besteue-
rung der digitalisierten Wirtschaft. Die rumänische 
Ratspräsidentschaft erklärte, dass eine Koordinie-
rung und ein Informationsaustausch wichtig seien, 
auch für die Mitgliedstaaten, die nicht in den inter-
nationalen Gremien und Organisationen vertreten 
seien. Die Europäische Kommission verwies auf den 
kommenden G20-Gipfel Ende Juni. Die EU müsse 
hinsichtlich des internationalen Steuerrechts ihre 
eigenen Vorstellungen entwickeln, die mit dem 
EU-Binnenmarkt kompatibel seien. Auch die nati-
onale Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich 
des Steuerrechts müsse gewahrt bleiben. Unter den 
Mitgliedstaaten bestand Einvernehmen, dass für 
die Herausforderungen bei der Besteuerung der di-
gitalen Wirtschaft eine globale Lösung gefunden 
werden müsse. Bundesfinanzminister Scholz ver-
wies auf seinen Vorschlag zur Mindestbesteuerung 
und zeigte sich optimistisch, dass eine Einigung er-
reicht werden könne. Zur Frage, wie große Internet-
unternehmen besteuert werden könnten, gebe es 
verschiedene Ansätze. Hierbei sei wichtig, dass die 
Besteuerung der digitalen Unternehmen zusätzlich 
erfolge und grundsätzlich die Besteuerung am Ort 
der Herstellung verbleibe. Mehrere Mitgliedstaa-
ten sprachen sich für eine Folgenabschätzung der 
einzelnen Ansätze für die EU-Mitgliedstaaten aus. 
Italien verwies darauf, dass geprüft werden müsse, 
inwiefern die Vorschläge umsetzbar seien. Die ru-
mänische Ratspräsidentschaft erklärte, dass der 
ECOFIN-Rat regelmäßig über die Arbeiten auf in-
ternationaler Ebene unterrichtet werden solle.

Der ECOFIN-Rat hat Ratsschlussfolgerungen zu 
den vertieften Länderanalysen und zur Umsetzung 
der länderspezifischen Empfehlungen im Rah-
men des Europäischen Semesters angenommen. 
In den Schlussfolgerungen wird auf Fortschritte 
beim Abbau von Ungleichgewichten verwiesen. 
Mehr Fortschritte seien bei der Umsetzung der 
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länderspezifischen Empfehlungen notwendig. Die 
vertieften Analysen im Rahmen des makroökono-
mischen Ungleichgewichteverfahrens wurden be-
reits beim ECOFIN im März 2019 besprochen. Dabei 
wurden Ungleichgewichte bei Bulgarien, Deutsch-
land, Frankreich, Irland, Kroatien, den Niederlan-
den, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden 
sowie übermäßige Ungleichgewichte bei Griechen-
land, Italien und Zypern festgestellt. Die Europäi-
sche Kommission mahnte Verbesserungen bei der 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 
an. Längerfristig gebe es für rund zwei Drittel der 
Empfehlungen einige Fortschritte. Die Umsetzung 
sei im eigenen Interesse der Mitgliedstaaten, auch 
angesichts der derzeit schwächeren konjunkturel-
len Entwicklung.

Unter dem Punkt „Sonstiges“ informierte die ru-
mänische Ratspräsidentschaft, dass man zu den 
Diskussionen der vergangenen Monate, zuletzt 
beim informellen ECOFIN im April in Bukarest, zu 
den Prioritäten des nächsten institutionellen Zyk-
lus einen Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk 
gesendet habe. Rumänien hob dabei insbeson-
dere die Zusammenarbeit von Eurogruppe und 
ECOFIN-Rat sowie die Diskussionen zur Arbeits-
mobilität hervor. Als weitere Themen seien in dem 
Brief zudem auch die wirtschaftspolitische Koor-
dinierung, die Arbeiten zur Bankenunion und Ka-
pitalmarktunion, die Vertiefung des Binnenmarkts 
sowie die Notwendigkeit einer fairen und effekti-
ven Besteuerung angesprochen worden.
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Im Portrait: Dr. Levin Holle, 
Leiter der Abteilung für Finanzmarktpolitik

Wie sieht Ihre Rolle im BMF 
genau aus?

Eine wesentliche Aufgabe der Finanzmarktabtei-
lung ist die Regulierung, d.  h. das Setzen von Re-
geln für Banken, Versicherungen, Kapitalmärkte, 
den Zahlungsverkehr und den Anlegerschutz. Klas-
sischerweise erstellen wir Gesetzentwürfe für den 
Bundestag. Heutzutage geht es aber immer stär-
ker um die Vereinbarung von internationalen 
Standards auf G20-Ebene und vor allem von eu-
ropäischen Gesetzen. Unsere Referentinnen und 
Referenten verhandeln dabei im engen Austausch 
mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Mitgliedstaaten in den Arbeitsgruppen des 

europäischen Finanzministerrats in Brüssel. Regeln 
müssen aber auch angewendet werden. Dafür sind 
die Aufsichtsbehörden zuständig, in Deutschland in 
erster Linie die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), mit der wir eng zusammen-
arbeiten. Auch gute Regeln und Aufsicht können 
nicht verhindern, dass es zu Preisblasen an Märkten 
kommt. Deshalb gehört die Wahrung der Finanz-
marktstabilität zu unseren Aufgaben. Hier arbeiten 
wir eng mit der Bundesbank zusammen, um neue 
Systemrisiken auf den Finanzmärkten möglichst 
früh zu identifizieren. Dazu gehört auch die Beglei-
tung der Bad Banks als Spätfolge der letzten Krise. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 
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die Einhaltung von Finanzsanktionen. Außerdem 
ist der Bund selbst auf den Finanzmärkten tätig. 
Für die Steuerung und Überwachung dieser Aufga-
ben ist die Finanzmarktabteilung ebenfalls zustän-
dig. Dazu gehört insbesondere das Schuldenma-
nagement des Bundes, aber auch die Rechtsaufsicht 
über die KfW und die Übernahme von Exportbürg-
schaften. Insgesamt also eine Fülle von Aufgaben, 
bei deren Wahrnehmung man sich auf unsere en-
gagierten und kompetenten Kolleginnen und Kol-
legen verlassen kann.

Was ist die Ihrer Meinung 
nach aktuell größte 
Herausforderung in Ihrem 
BMF-Verantwortungsbereich?

Die größten Veränderungen werden sich wahr-
scheinlich aus der Digitalisierung ergeben. Sie be-
einflusst fundamental, wie Finanzmärkte arbeiten, 
und es ergeben sich viele neue Fragen – dazu weiter 
unten mehr. Die anhaltenden Niedrigzinsen sind 
eine große Herausforderung für die Finanzmarkt-
stabilität. Sie erlauben es zwar einerseits Schuld-
nern, sich sehr kostengünstig zu refinanzieren. An-
dererseits stellen sie jedoch die meisten Anleger, 
von Versicherungen und Pensionskassen bis hin 
zum Privatanleger, vor große Herausforderungen, 
signifikante Renditen zu erzielen. Außerdem wer-
den Risiken möglicherweise nicht angemessen be-
preist, was zu Marktverzerrungen führen kann.

Eine große Herausforderung und auch Chance ist 
die Europäisierung unseres Aufgabenbereichs. Mit 
europäischer Banken- und Kapitalmarktunion 
müssen wir viel stärker in europäischen Dimensio-
nen denken. Das gilt nicht nur für die Regulierung, 
sondern auch für die Aufsicht.

Die Bekämpfung der Finanzkriminalität in Form 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist 
eine weitere wichtige Aufgabe. Die vorangegange-
nen Jahre haben gezeigt, dass es auch hier auf eine 
bessere Zusammenarbeit in Europa ankommt.

Vor rund zehn Jahren hat 
die globale Finanzkrise und 
daraufhin die europäische 
Staatsschuldenkrise begonnen. 
Wie stabil ist der Finanzmarkt 
seitdem geworden und was ist 
noch zu tun?

Die globale Finanzkrise war ein tiefer Einschnitt. 
Zunächst waren wir mit der operativen Krisenbe-
wältigung intensiv beschäftigt: Entwurf und Ver-
abschiedung des Finanzmarktstabilisierungsgeset-
zes im Bundestag in absolutem Rekordtempo (eine 
Woche), Stabilisierung der Banken und Errichtung 
von Bad Banks. Dann haben wir uns um die Re-
gulierung für einen besseren Schutz der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler gekümmert: Hierzu 
gehören insbesondere die Verdreifachung der An-
forderungen an hartes Eigenkapital bei Banken 
und die Einführung der Möglichkeit eines Schul-
denschnitts zu Lasten der Gläubiger (bail-in). Auf-
grund der europäischen Staatsschuldenkrise ha-
ben wir die Aufsicht und Abwicklung von Banken 
im Euroraum europäisiert und auf neue Institu-
tionen übertragen. Damit ist viel erreicht. Aber es 
bleibt auch noch einiges zu tun. So gibt es in eini-
gen Ländern immer noch ein hohes Niveau an not-
leidenden Krediten und hohe Konzentrationen von 
bonitätsschwächeren Staatsanleihen in Bankbilan-
zen. Absolute Finanzmarktstabilität gibt es nicht 
und die nächste Krise wird anders verlaufen als die 
vorherige. Deshalb müssen wir besonders auf neue 
Risiken achten.

Dieser Monatsbericht infor-
miert über Kryptowährungen. 
Mit welchen Zukunftstechno-
logien der digitalen Finanzwelt 
beschäftigen Sie sich darüber 
hinaus?

Die Digitalisierung führt zu enormen Veränderun-
gen, auch für die Finanzwelt. Dies bedeutet für uns 
sehr spannende Fragestellungen: Wie können wir 
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sichere, aber auch benutzerfreundliche Kunden-
identifizierung im Digitalzeitalter erreichen? Was 
dürfen Finanzunternehmen in die Cloud und an 
ausländische Anbieter outsourcen? Was und nach 
welchen Regeln darf künstliche Intelligenz ent-
scheiden? Wer hat die Hoheit über die Daten – ich 
als Verbraucher, die Bank oder die Digitalplatt-
form? Wie schützen wir uns vor Cyberangriffen? 
Wie geht sicherer und kostengünstiger Zahlungs-
verkehr über Smartphones? Welche Standards wol-
len wir in Europa setzen, um uns gegenüber chine-
sischen oder amerikanischen Datenplattformen zu 
behaupten? Diese und viele andere spannende Fra-
gen werden nicht nur in unserem Digitalisierungs-
referat, sondern mehr und mehr in fast allen Refe-
raten der Abteilung bearbeitet. Neulich haben wir 
zum Beispiel zusammen mit dem Justizministe-
rium Eckpunkte für digitale Wertrechte vorgelegt – 
und auf ähnliche Weise geht es darum, die gesamte 
Regulierung digitaltauglich zu machen.

Um nachhaltiges Handeln 
im Finanzsektor zu stärken, 
erarbeitet das BMF momentan 
eine Sustainable-Finance-
Strategie für Deutschland. 
Worum geht es dabei?

Die Risiken aus dem Klimawandel haben mittler-
weile auch für den Finanzsektor eine große Bedeu-
tung. Zum einen geht es darum, diese Risiken zu 
identifizieren und angemessen zu bepreisen. Wel-
che Folgen hat der Klimawandel beispielsweise für 
die Versicherung von Hochwasserrisiken? Sind die 
Risiken fossiler Energieträger richtig bepreist und 
vorgesorgt, z.  B. bei einem Kredit für ein Kohle-
kraftwerk? Aber mindestens genauso wichtig ist 
die Frage, wie der Finanzsektor die Finanzierung 

von nachhaltigen Investitionen ermöglicht. Dazu 
brauchen wir zunächst einen Maßstab, welche In-
vestitionen in welcher Form nachhaltig sind, und 
müssen die Investoren in die Lage versetzen, ent-
sprechende Investitionsentscheidungen treffen zu 
können. Das beginnt mit angemessenen Informa-
tionen über die Umweltrisiken und Nachhaltig-
keitsaspekte von Unternehmen und Projekten, in 
die investiert werden soll. Es geht auch darum, dass 
der Bund im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrate-
gie seine eigene Anlagepolitik nachhaltig gestaltet. 
Außerdem prüfen wir, ob und wie der Bund selbst 
nachhaltige Anlageprodukte zur Verfügung stellen 
kann.
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Termine

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

28./29. Juni 2019 G20-Gipfel in Osaka, Japan

8./9. Juli 2019 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel

26./27. August 2019 Treffen deutschsprachiger Finanzminister in Luxemburg

13./14. September 2019 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Finnland

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2020 
und des Finanzplans bis 2023

20. März 2019 Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Bundeshaushalt 2020 und Finanzplan bis 2023

7. bis 9. Mai 2019 Steuerschätzung in Kiel

26. Juni 2019¹ Kabinettsbeschluss zum Entwurf Bundeshaushalt 2020 und Finanzplan bis 2023

9. August 2019¹ Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

28. bis 30. Oktober 2019 Steuerschätzung in Stuttgart

1 Aktuelle Planung. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Juli 2019 Juni 2019 22. Juli 2019

August 2019 Juli 2019 22. August 2019

September 2019 August 2019 20. September 2019

Oktober 2019 September 2019 21. Oktober 2019

November 2019 Oktober 2019 21. November 2019

Dezember 2019 November 2019 20. Dezember 2019

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Publikationen des BMF

Das BMF hat folgende Publikationen aktualisiert: 

BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit 2019

Beteiligungsbericht des Bundes 2018

Entschädigung von NS-Unrecht – Regelungen zur Wiedergutmachung

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen

Nach dem Haushaltsgesetz übernommene Gewährleistungen

Kennziffern SDDS - Central Government Operations – Haushalt Bund

Kennziffern SDDS - Central Government Debt – Schulden Bund

Bundeshaushalt 2014 bis 2018

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019

Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabegruppen und Funktionen, Ist 2018

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2018

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Schulden der öffentlichen Haushalte – neue Systematik

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-verschuldung-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2017 bis 2018

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2018/2019

Entwicklung der Länderhaushalte im April 2019

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kassenlage des Bundes und der Länder 
bis April 2019

Die Einnahmen, Ausgaben und Kassenlage der Länder bis April 2019

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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